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A. Gegenstand
I. Auftrag
Mit Vorlage dieses Berichts kommt die Bundesregierung
dem seit dem Jahr 1972 bestehenden, mehrfach modifi-
zierten Auftrag des Deutschen Bundestages nach, ihm
über die Erfahrungen mit dem Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz zu berichten.

Bei der einstimmigen Annahme des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes am 21. Juni 1972 erteilte der Deutsche
Bundestag der Bundesregierung zunächst den Auftrag,
ihm alle zwei Jahre über die Erfahrungen mit diesem Ge-
setz zu berichten. Dementsprechend hat die Bundesregie-
rung dem Deutschen Bundestag Erfahrungsberichte im
Jahre 1974 (Bundestagsdrucksache 7/2385), im Jahre
1976 (Bundestagsdrucksache 7/5631), im Jahre 1978
(Bundestagsdrucksache 8/2025) sowie im Jahre 1980
(Bundestagsdrucksache 8/4479) vorgelegt.

Anlässlich der Verabschiedung des Gesetzes zur Bekämp-
fung der illegalen Beschäftigung (BillBG) am 12. Novem-
ber 1981 ersuchte der Deutsche Bundestag die Bundesre-
gierung dann, ihm alle vier Jahre, erstmals zum 30. Juni
1984, über die Erfahrungen bei der Anwendung des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes – AÜG – zu berichten
und hierbei die bei der Anwendung des Gesetzes zur Be-
kämpfung der illegalen Beschäftigung gewonnenen Er-
fahrungen einzubeziehen. Entsprechend diesem Auftrag
wurden dem Deutschen Bundestag weitere Berichte in
den Jahren 1984 (Bundestagsdrucksache 11/1934), 1988
(Bundestagsdrucksache 11/2639), 1992 (Bundestagsdruck-
sache 12/3180), 1996 (Bundestagsdrucksache 13/5498)
und 2000 (Bundestagsdrucksache 14/4220) vorgelegt.

Da das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz durch das Erste
Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4607) grundlegend
geändert und die Leiharbeit dadurch unter ein neues Leit-
bild gestellt wurde, diese Änderungen jedoch grundsätz-
lich erst zum 1. Januar 2004 in Kraft traten, hat der Deut-
sche Bundestag anlässlich der Verabschiedung des Ersten
Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
am 14. November 2002 beschlossen (Bundestagsdruck-
sache 15/98), den Berichtszeitraum für den Zehnten Be-
richt der Bundesregierung um ein Jahr zu verlängern.

Mit dem Dritten Gesetz für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848)
wurde die Aufgabe der Bekämpfung illegaler Beschäfti-
gung und Schwarzarbeit im Wesentlichen von der Bun-
desagentur für Arbeit auf die Behörden der Zollverwal-
tung übertragen. Vor diesem Hintergrund hat der
Deutsche Bundestag anlässlich der Verabschiedung des
Dritten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt am 15. Oktober 2003 beschlossen (Bundes-
tagsdrucksache 15/1728), dass über die Erfahrungen mit
dem neuen Recht der Arbeitnehmerüberlassung nicht
mehr zusammen mit den Erfahrungen bei der Bekämp-
fung der illegalen Beschäftigung und Schwarzarbeit be-
richtet werden soll. Die Bundesregierung wurde daher
aufgefordert, die Erfahrungen bei der Anwendung des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sowie die Auswirkun-

gen des Gesetzes zur Bekämpfung der illegalen Beschäf-
tigung in zwei unabhängigen Berichten darzulegen. 

II. Ziel
Entsprechend dem Auftrag des Deutschen Bundestages
verfolgt der vorliegende Bericht das Ziel, die Situation
und die Entwicklung der erlaubten gewerbsmäßigen Ar-
beitnehmerüberlassung seit Vorlage des letzten Berichts
darzustellen. Schwerpunkt sind dabei die umfassenden
Änderungen des Rechts der Arbeitnehmerüberlassung im
Berichtszeitraum von 2000 bis 2004. 

Die unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung, deren Tatbe-
stände zwar ebenfalls im Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz geregelt sind, wird hingegen, da sie dem Bereich ille-
galer Beschäftigung zuzuordnen ist, in erster Linie in dem
entsprechenden Zehnten Bericht der Bundesregierung
über die Auswirkungen des Gesetzes zur Bekämpfung der
illegalen Beschäftigung vom 20. Juli 2005 (Bundestags-
drucksache 15/5934) behandelt. 

B. Grundlagen
I. Beiträge zum Bericht
Der Bericht beruht auf Beiträgen der Bundesländer und
Stellungnahmen des Deutschen Gewerkschaftsbundes,
der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, der Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, des
Bundesverbandes Zeitarbeit Personaldienstleistungen e. V.,
des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunterneh-
men e. V., des Arbeitgeberverbandes Mittelständischer
Personaldienstleister e. V., der Interessengemeinschaft
Nordbayerischer Zeitarbeitsunternehmen e. V., des Haupt-
verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften, des
Deutschen Industrie- und Handelskammertages, des Zen-
tralverbandes des Deutschen Handwerks sowie der Spit-
zenverbände der Sozialversicherungsträger. Eine weitere
wichtige Grundlage zur Erstellung des Berichts bildete
ein umfangreicher Beitrag der Bundesagentur für Arbeit,
die – mit Ausnahme der Verfolgung von Fällen illegaler
Arbeitnehmerüberlassung – für die Durchführung des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes zuständig ist.

II. Statistiken
Für die Darstellung der Situation der legalen Arbeitneh-
merüberlassung wurden die auf den gesetzlich vorge-
schriebenen Meldungen der Verleiher (§ 8 AÜG) beru-
hende Statistik der Bundesagentur für Arbeit und die
Geschäftsstatistik der Bundesagentur für Arbeit über die
Bearbeitung der Anträge auf Erteilung einer Verleih-
erlaubnis ausgewertet.

III. Literatur 
Für den Bericht wurden außerdem der Kurzbericht Nr. 20
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der
Bundesagentur für Arbeit (IAB) vom 28. August 2002
„Zeitarbeit-Teil I“, der IAB Kurzbericht Nr. 21 vom
29. August 2002 „Zeitarbeit-Teil II“, der IAB Kurzbe-
richt Nr. 1 vom 14. Januar 2004 „Personal-Service-Agen-
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turen-Teil I“, der IAB Kurzbericht Nr. 2 vom 15. Januar
2004 „Personal-Service-Agenturen-Teil II“ und die Er-
gebnisse des IAB-Projekts „Leiharbeit im Betrieb: Struk-
turen, Kontexte und Handhabung einer atypischen Be-
schäftigungsform“ sowie der Wochenbericht Nr. 49 des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) vom
5. Dezember 2002 „Lohneffekte der Zeitarbeit“, der DIW
Wochenbericht Nr. 46 vom 13. November 2003 „Arbeits-
bedingungen und Perspektiven von Zeitarbeitnehmern“
sowie die Erhebung des Zentrums für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) aus Juli 2003 „Perspektiven der
Zeitarbeit“, die im Berichtszeitraum erschienenen sind,
ausgewertet.

C. Rechtliche Entwicklungen 
im Berichtszeitraum

Das Recht der Arbeitnehmerüberlassung wurde im Be-
richtszeitraum sowohl aufgrund europäischer Einflüsse
als auch nationaler politischer Vorgaben weiterentwickelt.

I. Europarechtliche Einflüsse

Auf europäischer Ebene waren im Berichtszeitraum nicht
nur die Diskussionen über Vorschläge für Richtlinien
über Leiharbeit und über Dienstleistungen im Binnen-
markt, sondern auch die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
sowie die Erweiterung der Europäischen Union relevant.

1. Richtlinie über Leiharbeit

Der Entwurf einer Richtlinie über Leiharbeit bildet den
Schlussstein eines Pakets von drei Richtlinien, die dem
Schutz von Arbeitnehmern in atypischen Beschäftigungs-
verhältnissen dienen sollen. Die EG-Richtlinien über
Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge, die auf Rah-
menvereinbarungen der europäischen Sozialpartner ba-
sieren, wurden bereits in den Jahren 1997 und 1999 ver-
abschiedet und sind seit dem Jahr 2001 in deutsches
Recht umgesetzt. 

Im Bereich der Leiharbeit konnte bisher kein Einverneh-
men über eine Richtlinie erzielt werden. So scheiterte be-
reits ein 1982 von der Europäischen Kommission vorge-
legter Richtlinienentwurf im Europäischen Rat und
Parlament. Da eine Regelung jedoch grundsätzlich wei-
terhin als notwendig erachtet wurde, wurde der soziale
Dialog ins Leben gerufen, um zu einer Vereinbarung auf
Sozialpartnerebene zu gelangen. Im Jahr 2000 haben Ver-
handlungen der europäischen Sozialpartner jedoch eben-
falls zu keiner Einigung geführt. Die Europäische Kom-
mission hat daraufhin am 20. März 2002 selbst einen
neuen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates über die Arbeitsbedingungen
von Leiharbeitnehmern (KOM(2002) 149 endg.) vorge-
legt. Am 21. November 2002 nahm das Europäische Par-
lament in erster Lesung zu diesem Entwurf Stellung. Die
Europäische Kommission legte daraufhin am 28. Novem-
ber 2002 einen geänderten Richtlinienvorschlag
(KOM(2002) 701 endg.) vor.

Kern des Richtlinienvorschlages ist der Gleichbehand-
lungsgrundsatz von Leiharbeitnehmern und Stammarbeit-
nehmern des Entleihunternehmens. Danach müssen die
wesentlichen Arbeitsbedingungen der Leiharbeitnehmer
während der Dauer ihrer Überlassung mindestens denje-
nigen entsprechen, die für sie gelten würden, wenn sie
von dem entleihenden Unternehmen unmittelbar für den
gleichen Arbeitsplatz eingestellt worden wären. Die Mit-
gliedstaaten können nach dem Richtlinienvorschlag von
diesem Grundsatz Ausnahmen vorsehen, wenn Leihar-
beitnehmer unbefristet beschäftigt werden und das Ar-
beitsentgelt in verleihfreien Zeiten fortgezahlt wird, Ta-
rifverträge abweichende Regelungen treffen oder die
Tätigkeit des Leiharbeitnehmers im entleihenden Unter-
nehmen nach ihrer Natur nicht länger als sechs Wochen in
Anspruch nimmt.

Wie bei den europäischen Sozialpartnern ist es auch auf
der Ebene der Mitgliedstaaten schwierig, einen Kompro-
miss über den Richtlinienvorschlag zu erzielen. Dies liegt
aber nicht am fehlenden Einigungswillen, sondern viel-
mehr an den zum Teil erheblichen Unterschieden in den
bestehenden, gesetzlichen Regelungen zur Leiharbeit in
den einzelnen Mitgliedstaaten. 

Zwar hatte der Europäische Rat am 21. März 2003 be-
schlossen, bis Ende 2003 eine Einigung über das Thema
Leiharbeit zu erreichen. Eine Verabschiedung der Richtli-
nie auf dem Rat am 3. Juni 2003 scheiterte jedoch. Nach
einjähriger Pause wurde das Dossier von der Niederländi-
schen Ratspräsidentschaft wieder aufgegriffen. Auf dem
Rat am 4. Oktober 2004 konnte aber erneut keine Eini-
gung erzielt werden. Seither ruhen die Verhandlungen.

Die Bundesregierung begrüßt nach wie vor grundsätzlich
die Bemühungen auf europäischer Ebene, mit einer
Richtlinie europaweite Mindeststandards für die Arbeits-
bedingungen von Leiharbeitnehmern festzulegen. Ge-
rade weil diese Richtlinie aber eine große Bedeutung hat,
soll sie nach Ansicht der Bundesregierung, unabhängig
von der Möglichkeit einer qualifizierten Mehrheitsent-
scheidung, im Konsens aller Mitgliedstaaten beschlossen
werden. Dabei sollte sie so flexibel formuliert sein, dass
die Vorschriften unterschiedliche Arbeitsmarktkonzepte
in den einzelnen Mitgliedstaaten ermöglichen. 

2. Dienstleistungsrichtlinie

Die Europäische Kommission hat am 10. Februar 2004
einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Par-
laments und des Rates über Dienstleistungen im Binnen-
markt (Dok. 6174/04) vorgelegt. Ziel der Richtlinie ist es,
einen einheitlichen Rechtsrahmen für Unternehmen und
Verbraucher zu schaffen. Zu diesem Zweck sollen Hin-
dernisse für die Niederlassungsfreiheit von Dienstleis-
tungserbringern einerseits und für den grenzüberschrei-
tenden Dienstleistungsverkehr andererseits beseitigt
werden. Die Richtlinie soll, von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen, für die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen
und damit auch für die Arbeitnehmerüberlassung gelten. 

Kern des Richtlinienvorschlags in Bezug auf die Verwirk-
lichung der Dienstleistungsfreiheit ist die Anwendung des
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so genannten Herkunftslandsprinzips. Danach soll ein
Dienstleistungserbringer, der in einem Mitgliedstaat
rechtmäßig tätig ist, seine Dienstleistungen auch in ande-
ren Mitgliedstaaten anbieten dürfen, ohne dass er weitere,
in den Rechtsvorschriften des Aufnahmestaates enthal-
tene Voraussetzungen erfüllen muss. Ausgenommen wer-
den sollen lediglich bestimmte Bereiche, in denen die ein-
zelstaatlichen Rechtsordnungen zu unterschiedlich sind,
oder die zum gemeinschaftlichen Besitzstand gehören.
Dazu zählen auch die entsenderechtlichen Regelungen
über Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen. Angele-
genheiten, die unter die Richtlinie 96/71/EG über die Ent-
sendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung
von Dienstleistungen fallen, sind ausdrücklich vom Her-
kunftslandprinzip ausgenommen (Artikel 17 Nr. 5 des
Richtlinienentwurfs).

Nach dem Vorschlag soll die Richtlinie grundsätzlich
auch für die Dienstleistung Leiharbeit gelten. Wegen der
generellen Ausnahme der Entsende-Richtlinie vom Her-
kunftslandprinzip würden jedoch im Hinblick auf die
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen von Leiharbeit-
nehmern die Bestimmungen des Arbeitnehmer-Entsende-
gesetzes Anwendung finden. Daher würde die über das
Arbeitnehmer-Entsendegesetz abgesicherte Verpflichtung
des Verleihers zur Gewährung gleicher Arbeitsbedingun-
gen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 AÜG i. V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 4
AEntG) durch das Herkunftslandprinzip nicht berührt.
Allerdings ist die Kontrolle der Einhaltung dieser Vor-
schriften fraglich, weil die Befugnisse des Staates, in dem
die Dienstleistung erbracht wird, eingeschränkt werden
(Artikel 24 Abs. 1 des Richtlinienentwurfs). Daher setzt
sich die Bundesregierung für eine entsprechende Ände-
rung von Artikel 24 ein. 

Die Anwendung des Herkunftslandprinzips würde aber
bedeuten, dass Verleiher mit Sitz in einem Mitgliedstaat
des Europäischen Wirtschaftsraumes, die dort mit oder
ohne Erlaubnis erlaubt tätig sind, keine Verleiherlaubnis
nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz benötigen,
um grenzüberschreitend in Deutschland die Dienstleis-
tung Arbeitnehmerüberlassung zu erbringen. Dies hätte
zur Folge, dass das dem Schutz der Leiharbeitnehmer so-
wie des Steuer- und Sozialversicherungsaufkommens die-
nende Erlaubnisverfahren nach dem Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz in grenzüberschreitenden Fällen nicht
mehr zur Anwendung käme. Es wären nicht nur Wettbe-
werbsverzerrungen zu Lasten der Verleiher mit Sitz in
Deutschland zu befürchten. Es bestünde außerdem die
Gefahr, dass Verleiher den Mitgliedstaat mit den gerings-
ten Genehmigungsvoraussetzungen für Leiharbeitsunter-
nehmen wählen, um dann ohne weitere Voraussetzungen
in der gesamten Europäischen Union grenzüberschreitend
tätig zu werden. Die deutschen Behörden hätten keine
Möglichkeit, im Rahmen des Erlaubnisverfahrens die Tä-
tigkeit von Verleihern, die sich nicht rechtmäßig verhal-
ten, zu unterbinden. Die Bundesregierung setzt sich daher
dafür ein, Fragen der Zulassung von Verleihern solange
vom Herkunftslandprinzip auszunehmen, bis eine Har-
monisierung auf europäischer Ebene erreicht sein wird. 

Nach knapp einjährigen Beratungen hat die Ratspräsi-
dentschaft am 10. Januar 2005 einen konsolidierten Text
des Richtlinienvorschlags (Dok. 5161/05) veröffentlicht.
Bei seiner Tagung am 22./23. März 2005 hat der Europäi-
sche Rat im Hinblick auf den Richtlinienentwurf verein-
bart, alle Anstrengungen zu unternehmen, um einen brei-
ten Konsens herzustellen, der insbesondere auch die
Wahrung des Europäischen Sozialmodells sicherstellt.
Die Änderungen sollen im Rahmen des weiteren Rechts-
setzungsprozesses eingebracht werden.

3. Vertragsverletzungsverfahren

Aufgrund eines von der Europäischen Kommission ein-
geleiteten Vertragsverletzungsverfahrens hat der Europäi-
sche Gerichtshof in der Rechtssache C-493/99 mit Urteil
vom 25. Oktober 2001 entschieden, dass § 1 Abs. 1 und
§ 1b AÜG gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen, soweit
Unternehmen mit Geschäftssitz in anderen Mitgliedstaa-
ten des Europäischen Wirtschaftsraumes in Deutschland
im Rahmen einer zur Herstellung eines Werkes gebilde-
ten Arbeitsgemeinschaft (§ 1 Abs. 1 AÜG) nur dann nicht
unter das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz fallen, wenn
für sie unter anderem die gleichen deutschen Tarifver-
träge wie für die anderen Arbeitsgemeinschaftsmitglieder
gelten und sie die Ausnahmen vom Verbot der Arbeitneh-
merüberlassung in den Baubereich (§ 1b AÜG) nur gel-
tend machen können, wenn sie unter anderem von einem
deutschen Rahmen- und Sozialkassentarifvertrag erfasst
werden.

Mit dem am 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Ersten Ge-
setz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
(BGBl. I S. 4607) wurden die bisherigen § 1 Abs. 1 und
§ 1b AÜG an das Gemeinschaftsrecht angepasst. Nach der
gesetzlichen Neuregelung können sich Arbeitgeber mit
Geschäftssitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraumes auch dann an einer Arbeitsgemein-
schaft zur Herstellung eines Werkes beteiligen, ohne unter
das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zu fallen, wenn für
sie deutsche Tarifverträge desselben Wirtschaftszweiges
wie für die anderen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
nicht gelten. Des Weiteren ist eine Abweichung vom
grundsätzlichen Verbot der Arbeitnehmerüberlassung in
Betriebe des Baugewerbes für Betriebe des Baugewerbes
mit Geschäftssitz in einem Mitgliedstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes auch dann zulässig, wenn die
ausländischen Betriebe nicht von deutschen Rahmen- und
Sozialkassentarifverträgen oder für allgemeinverbindlich
erklärten Tarifverträgen erfasst werden.

4. Vertragserweiterungen 

Schließlich ist das Recht der Arbeitnehmerüberlassung
durch die Erweiterung der Europäischen Union um neue
Mitgliedstaaten sowie neue vertragliche Beziehungen zu
Drittstaaten beeinflusst worden.

a) Erweiterung der Europäischen Union

Am 1. Mai 2004 sind die Tschechische Republik, Estland,
Zypern, Lettland, Litauen, Malta, Ungarn, Polen, Slowe-
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nien und die Slowakische Republik der Europäischen
Union beigetreten. Nach den Regelungen des Beitrittsver-
trags gelten die Arbeitnehmerfreizügigkeit und Dienst-
leistungsfreiheit für Zypern und Malta seit dem Beitritt
ohne Einschränkungen. In Bezug auf die anderen Bei-
trittsstaaten können die alten EU-Mitgliedstaaten im Rah-
men eines flexiblen Modells („2+3+2“ Jahre, maximal
7 Jahre) von Übergangsregelungen im Bereich der Arbeit-
nehmerfreizügigkeit für Staatsangehörige aus den neuen
Mitgliedstaaten Gebrauch machen. Bestehende nationale
und bilaterale Zugangsmöglichkeiten zum deutschen Ar-
beitsmarkt bleiben allerdings unverändert bestehen. Da-
rüber hinaus ist Deutschland berechtigt, Übergangsrege-
lungen bei der Dienstleistungsfreiheit im Baugewerbe,
einschließlich verwandter Wirtschaftszweige, und im Be-
reich der Reinigung von Gebäuden, Inventar und Ver-
kehrsmitteln sowie bei der Tätigkeit von Innendekorateu-
ren anzuwenden. 

Aufgrund der uneingeschränkt geltenden Niederlassungs-
freiheit und der mit wenigen Ausnahmen geltenden
Dienstleistungsfreiheit können sich Verleiher aus den
neuen Mitgliedstaaten seit dem 1. Mai 2004 sowohl in
Deutschland niederlassen als auch von den neuen Mit-
gliedstaaten aus tätig werden und Leiharbeitnehmer an ei-
nen Entleiher in Deutschland überlassen. In beiden Fällen
ist eine Verleiherlaubnis nach dem deutschen Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz erforderlich. 

Allerdings ist in den ersten zwei Jahren nach dem Beitritt
und solange Deutschland darüber hinaus von den im Bei-
trittsvertrag vorgesehenen Übergangsregelungen zur Ver-
wirklichung der Arbeitnehmerfreizügigkeit Gebrauch
machen wird, der Einsatz von Angehörigen der neuen
Mitgliedstaaten als Leiharbeitnehmer in Deutschland
nicht zulässig. Da die Arbeitnehmerüberlassung in der
gezielten Zuführung von Arbeitskräften zum inländischen
Arbeitsmarkt besteht und daher vergleichbare arbeits-
marktbezogene Wirkung wie die Arbeitnehmerfreizügig-
keit hat, unterliegt sie in Bezug auf die eingesetzten Leih-
arbeitnehmer den diesbezüglichen Übergangsregelungen.
Damit gilt bis zur vollen Verwirklichung der Arbeitneh-
merfreizügigkeit für die Zulassung von Leiharbeitneh-
mern wie bisher das nationale Arbeitsgenehmigungs-
recht. Eine Arbeitsgenehmigung ist im Falle des Verleihs
allerdings gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 Arbeitsgenehmigungs-
verordnung zu versagen.

b) Abkommen mit der Schweiz 

Nachdem die Schweiz nicht Mitglied des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) geworden ist, gleichwohl aber
beiderseitig das Interesse bestand, auf bestimmten Gebie-
ten zusammen zu arbeiten, sind zwischen der Europäi-
schen Union und der Schweiz in einem ersten Schritt sie-
ben verschiedene Abkommen ausgehandelt worden, die
am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen sind. Eines dieser Ab-
kommen regelt die Freizügigkeit der Arbeitnehmer. Da-
gegen gibt es kein Abkommen über die Dienstleistungs-
freiheit. Deshalb können zwar Arbeitnehmer aus der
Schweiz als Leiharbeitnehmer in Deutschland tätig wer-
den, Verleihunternehmen mit Sitz in der Schweiz aber

keine Verleiherlaubnis erhalten und daher auch nicht
grenzüberschreitend Arbeitnehmer nach Deutschland ver-
leihen. Im Berichtszeitraum gab es bei den Erlaubnisbe-
hörden einige schriftliche und telefonische Anfragen aus
der Schweiz zum Erlaubnisverfahren in Deutschland. 

II. Entwicklungen im deutschen Recht 
Erhebliche Änderungen hat das Recht der Arbeitnehmer-
überlassung durch den Bundesgesetzgeber erfahren. 

1. Entwicklungen bis 2003
Mit dem 4. Euro-Einführungsgesetz vom 21. Dezember
2000 (BGBl. I S. 1983) wurden die Bußgeldandrohungen
in § 16 Abs. 2 AÜG auf die neue Währung umgestellt. 

Durch das Gesetz zur Reform des Betriebsverfassungsge-
setzes vom 23. Juli 2001 (BGBl. I S. 1852) wurde die
Wahlberechtigung bei Betriebsratswahlen für Arbeitneh-
mer eines anderen Arbeitgebers, die länger als drei Mo-
nate im Betrieb eingesetzt werden, eingeführt und damit
auch die Wahlberechtigung für Leiharbeitnehmer im Ent-
leiherbetrieb, sofern sie länger als drei Monate im Betrieb
eingesetzt werden (vgl. § 7 Satz 2 BetrVG). Neben dem
aktiven Wahlrecht zum Betriebsrat erhielten Leiharbeit-
nehmer zudem das aktive Wahlrecht bei der Wahl der Ar-
beitnehmervertreter in den Aufsichtsrat im Entleiherun-
ternehmen.

Weitergehende Änderungen des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes erfolgten durch das Gesetz zur Reform der
arbeitsmarktpolitischen Instrumente, das so genannte
Job-AQTIV-Gesetz, vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I
S. 3443). Die zuvor auf zwölf Monate begrenzte Höchst-
dauer der Überlassung an denselben Entleiher wurde auf
vierundzwanzig Monate erhöht. Gleichzeitig sah das Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz nunmehr vor, dass Leihar-
beitnehmern ab dem dreizehnten Monat ihrer Tätigkeit im
selben Entleihunternehmen die in diesen Betrieben gel-
tenden Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsent-
gelts zu gewähren waren. Außerdem wurde im Hinblick
auf diese Regelung ein neuer Bußgeldtatbestand einge-
führt. 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Gaststättengesetzes
und der Gewerbeordnung vom 13. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3584) wurde der Höchstbetrag für die Gebüh-
ren einer Verleiherlaubnis in § 2a Abs. 2 Satz 3 AÜG von
5 000 Deutsche Mark auf 2 500 Euro umgestellt.

Durch das Gesetz zur Erleichterung der Bekämpfung von
illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit vom 23. Juli
2002 (BGBl. I S. 2787) wurde das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz erneut in einigen Bestimmungen geändert.
So wurde im Hinblick auf den vom Verleiher zu erbrin-
genden Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedingungen
der Leiharbeitnehmer und die Vorschrift des § 126 Abs. 3
BGB in § 11 Abs. 1 AÜG der Zusatz aufgenommen, dass
ein Nachweis in elektronischer Form ausgeschlossen ist.
Außerdem wurde die Strafbarkeit des Entleihers bei ille-
galem Verleih von Ausländern zu Bedingungen, die in ei-
nem auffälligen Missverhältnis zu den Arbeitsbedingun-
gen deutsche Leiharbeitnehmer stehen (§ 15a AÜG),
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verschärft, indem die tatbestandliche Mindestdauer für
den Entleih von dreißig Kalendertagen gestrichen wurde.
Schließlich wurde die Bußgelddrohung für illegalen
Entleih von Ausländern ohne die erforderliche Arbeitser-
laubnis (§ 16 Abs. 2 AÜG) von 250 000 Euro auf
500 000 Euro erhöht.

2. Entwicklungen nach 2003

Die wohl grundlegendsten Änderungen seit seinem Be-
stehen hat das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz durch die
Umsetzung der Vorschläge der Kommission für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt erfahren. Ziel der Vor-
schläge der im Frühjahr 2002 eingesetzten Kommission
war es, Arbeitslosigkeit zu vermeiden und abzubauen, in-
dem Wege zur Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie zur
Erschließung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten, zur
durchgreifenden Verbesserung der Qualität und der Erhö-
hung der Geschwindigkeit in der Vermittlung und zur Er-
höhung der Dienstleistungsqualität der Bundesagentur für
Arbeit aufgezeigt wurden. Damit vermittlungsorientierte
Leiharbeit flächendeckend eingesetzt wird, wurden die
Personal-Service-Agenturen als ein in jedem Agenturbe-
zirk einzurichtendes Vermittlungsinstrument vorgesehen.
Um eine effektive Arbeit der Personal-Service-Agenturen
wie auch der anderen Leiharbeitsunternehmen zu ermög-
lichen, sprach sich die Kommission für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt für eine Flexibilisierung der
gesetzlichen Rahmenbedingungen der Arbeitnehmerüber-
lassung durch Aufhebung bestimmter Beschränkungen
unter dem Vorbehalt, dass Tarifverträge abgeschlossen
würden, aus. 

a) Neues Leitbild der Arbeit-
nehmerüberlassung

Der Gesetzgeber hat die Vorschläge der Kommission für
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt aufgegriffen
und mit dem Ersten Gesetz für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I
S. 4607), das am 1. Januar 2003 in Kraft getreten ist, ein
neues Leitbild der Arbeitnehmerüberlassung geschaffen.
Unter der Bedingung, dass die Arbeitsbedingungen der
Leiharbeitnehmer den Arbeitsbedingungen vergleichba-
rer Stammarbeitnehmer der Entleiher entsprechen oder in
einen tariflichen Rahmen eingebunden sind, konnten bis-
herige spezifische, im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
vorgesehene Beschränkungen entfallen. 

Leiharbeit wird vorrangig als Instrument für mehr Flexi-
bilität am Arbeitsmarkt angesehen. Als die Arbeitnehmer-
überlassung in den 70er Jahren erlaubt wurde, geschah
dies unter dem Blickwinkel wirtschaftlicher Betätigungs-
freiheit des Verleihers und war erzwungen durch eine
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Aus ar-
beitsmarktlicher und arbeitsrechtlicher Sicht wurde Leih-
arbeit damals jedoch vielfach als prekäres Beschäfti-
gungsverhältnis abgelehnt.

Heute steht Arbeitnehmerüberlassung, angeregt nicht nur
durch die Vorschläge der Kommission für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, sondern auch durch

die europäische Beschäftigungsstrategie und die Feststel-
lungen der Task Force Beschäftigung unter der Leitung
von Wim Kok, unter einem neuen Leitbild. Die Bundes-
regierung ist überzeugt, dass Leiharbeit nicht nur zur
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen beiträgt, weil sie
ihnen ermöglicht, flexibel und schnell auf schwankende
Auftragslagen und einen damit verbundenen steigenden
Arbeitskräftebedarf zu reagieren, sondern dass Leiharbeit
im Rahmen sozial abgesicherter Beschäftigungsverhält-
nisse auch Arbeitslosen eine Chance zum Wiedereinstieg
in den Arbeitsmarkt eröffnet und geeignet ist, neue Ar-
beitsplätze zu schaffen. Rund zwei Drittel aller Leihar-
beitnehmer waren vor der erstmaligen Begründung eines
Leiharbeitsverhältnisses arbeitslos.

Aus diesem Grund wurde das Recht der Arbeitnehmer-
überlassung erheblich flexibilisiert und entbürokratisiert.
Insgesamt sollen durch die Neuregelungen auch die ge-
sellschaftliche Akzeptanz und die Qualität der Leiharbeit
zunehmen. Darüber hinaus besteht ein wachsender Be-
darf der Unternehmen an qualifizierten Arbeitskräften mit
unterschiedlichen Kompetenzen, der häufig – etwa im
Bereich der Informationstechnologien – auch nur für be-
fristete Zeiträume auftritt. Auf der Grundlage der neuen
gesetzlichen Grundlagen kann die Arbeitnehmerüberlas-
sung daher künftig besser als bislang die Wettbewerbsfä-
higkeit der Unternehmen gerade auch in anspruchsvollen
Bereichen stärken. Gleichzeitig soll der eingeführte
Grundsatz der Gleichstellung von Leiharbeitnehmern mit
Arbeitnehmern des Entleihers oder die tarifliche Absiche-
rung die besondere Situation der Leiharbeitnehmer be-
rücksichtigen und insgesamt zu einer Aufwertung der
Leiharbeit führen.

aa) Aufhebung von Verboten 
und Beschränkungen

Im Einzelnen sind das Verbot, ein Leiharbeitsverhältnis
wiederholt zu befristen, ohne dass ein sachlicher Grund in
der Person des Leiharbeitnehmers vorliegt (besonderes
Befristungsverbot) sowie das Verbot der wiederholten
Beschränkung des Leiharbeitsverhältnisses auf die Dauer
der erstmaligen Überlassung an einen Entleiher (Synchro-
nisationsverbot) entfallen. Für die Befristung eines Leih-
arbeitsverhältnisses gelten nunmehr, wie für alle anderen
Arbeitsverhältnisse, die Bestimmungen des Teilzeit- und
Befristungsgesetzes (TzBfG). 

Das Verbot der wiederholten Kündigung und Neueinstel-
lung vor Ablauf von drei Monaten (Wiedereinstellungs-
verbot) wurde ebenfalls aufgehoben, so dass eine auf-
tragsbezogene Beschäftigung von Leiharbeitnehmern in
den Grenzen des Kündigungsschutzgesetzes und des Teil-
zeit- und Befristungsgesetzes möglich ist. 

Nicht zuletzt ist die Beschränkung der Überlassungsdauer
auf 24 Monate, die den vorübergehenden Charakter des
Instruments der Arbeitnehmerüberlassung kennzeichnen
sollte, entfallen. Leiharbeitnehmer können nunmehr ohne
zeitliche Begrenzung an denselben Entleiher überlassen
werden. 
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Sowohl die Verbände der Leiharbeitsbranche als auch der
Deutsche Industrie- und Handelskammertag haben die
genannten Erleichterungen ausdrücklich begrüßt. Der
Bundesverband Zeitarbeit hebt insbesondere die Bedeu-
tung der Aufhebung der Höchstüberlassungsdauer und
ihre positiven Effekte auch für den Arbeitsmarkt hervor. 

Alle Leiharbeitsverbände vertreten allerdings nunmehr
die Auffassung, dass die Besonderheiten der Arbeitneh-
merüberlassung, nämlich die vorübergehenden Einsatz-
möglichkeiten der Leiharbeitnehmer, die Einführung ei-
nes besonderen Sachgrunds für die Befristung von
Leiharbeitsverhältnissen erfordern. Hintergrund ist, dass
nach den Bestimmungen des Teilzeit- und Befristungsge-
setzes die Befristung des Arbeitsvertrages grundsätzlich
eines sachlichen Grundes bedarf. Eine erleichterte Befris-
tung ohne sachlichen Grund ist nur bei Neueinstellungen
bis zu zwei Jahren (§ 14 Abs. 2 TzBfG) und in den ersten
vier Jahren nach Unternehmensgründung bis zu vier Jah-
ren (§ 14 Abs. 2a TzBfG) zulässig. Nur mit Arbeitneh-
mern ab dem 52. Lebensjahr können ohne Beschränkung
der Dauer und der Anzahl der Verlängerungen (§ 14
Abs. 3 TzBfG) sachgrundlos befristete Arbeitverträge ge-
schlossen werden.

Die Bundesregierung lehnt die Einführung eines speziel-
len Befristungsgrundes für Leiharbeit ab. Denn es gehört
zum Kernbestand der Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts, dass die bloße Unsicherheit über den künftigen
Arbeitskräftebedarf keine sachliche Rechtfertigung für
die Befristung eines Arbeitsvertrages ist. Diese Unsicher-
heit gehört zum unternehmerischen Risiko, das der Ar-
beitgeber nicht durch den Abschluss befristeter Arbeits-
verträge auf seine Arbeitnehmer abwälzen kann. Im
Übrigen können Verleihunternehmen auch die Möglich-
keiten der sachgrundlosen Befristung nutzen. 

bb) Gleichstellungsgrundsatz 

Im Gegenzug zu den genannten Flexibilisierungen hat der
Gesetzgeber von den Tarifpartnern der Leiharbeitsbran-
che erwartet, dass sie entweder, wie von der Kommission
für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vorge-
schlagen, die Arbeitsbedingungen der Leiharbeitnehmer
tariflich regeln oder dass die Verleiher den Leiharbeitneh-
mern Gleichstellung mit den Arbeitnehmern des Entlei-
hers garantieren. Dabei können im Geltungsbereich ent-
sprechender Tarifverträge auch nicht tarifgebundene
Verleiher und Leiharbeitnehmer die Anwendung der tarif-
lichen Regelungen vereinbaren. 

Für den Fall, dass kein Tarifvertrag zur Anwendung
kommt, ist im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz der
Grundsatz festgeschrieben, dass Leiharbeitnehmer An-
spruch auf die im Entleihbetrieb geltenden wesentlichen
Arbeitsbedingungen, einschließlich des Arbeitsentgelts,
haben (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und § 9 Nr. 2 AÜG). Wesentliche
Arbeitsbedingungen sind dabei alle nach dem allgemei-
nen Arbeitsrecht vereinbarten Bedingungen, wie Dauer
der Arbeitszeit oder des Urlaubs. Unter Arbeitsentgelt
sind nicht nur das laufende Entgelt, sondern auch Zu-
schläge sowie Ansprüche auf Entgeltfortzahlung zu ver-

stehen. Unwesentlich sind zum Beispiel die Nutzung von
Werksverkäufen, Werksdienstwohnungen oder von firmen-
eigenen Einrichtungen (z. B. Kinderbetreuungsstätten).

Damit der Verleiher seiner Verpflichtung zur Gleichbe-
handlung nachkommen kann, sieht das Gesetz einen ent-
sprechenden Auskunftsanspruch des Verleihers gegen den
Entleiher vor (§ 12 AÜG). Um Leiharbeitnehmern die
Überprüfung ihrer Vertragsbedingungen zu ermöglichen,
wird ihnen ebenfalls im Falle der Überlassung an einen
Entleiher ein Auskunftsanspruch gegenüber dem Entlei-
her eingeräumt (§ 13 AÜG). Durch das Dritte Gesetz für
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23. De-
zember 2003 (BGBl. I S. 2848) wurden die genannten
Regelungen dahin gehend klargestellt, dass die Aus-
kunftsansprüche des Verleihers und des Leiharbeitneh-
mers gegen den Entleiher nur in dem Umfang bestehen,
wie dies für die Bestimmung der Arbeitsbedingungen des
Leiharbeitnehmers im konkreten Einzelfall erforderlich
ist. Werden die Arbeitsbedingungen des Leiharbeitneh-
mers durch einen Tarifvertrag geregelt und ist der Verlei-
her somit von der Gleichstellungsverpflichtung nach § 3
Abs. 1 Nr. 3 und § 9 Nr. 2 AÜG entbunden, werden Aus-
künfte des Entleihers über die Arbeitsbedingungen ver-
gleichbarer Stamm-arbeitnehmer in seinem Unternehmen
in der Regel entbehrlich sein. Nimmt der angewandte Ta-
rifvertrag auf bestimmte Arbeitsbedingungen im Entleih-
betrieb Bezug, bestehen eingeschränkte Auskunftsan-
sprüche im Hinblick auf die zur Bestimmung der
Arbeitsbedingungen relevanten Tatsachen. 

Um einen Anreiz zur Einstellung von Arbeitslosen zu ge-
ben, können Verleiher von dem Gleichbehandlungsgrund-
satz darüber hinaus einmalig für maximal sechs Wochen
der Überlassung eines Leiharbeitnehmers an einen Entlei-
her abweichen und ein Arbeitsentgelt in Höhe des Betra-
ges, den der Leiharbeitnehmer zuletzt als Arbeitslosen-
geld erhalten hat, vereinbaren (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und § 9
Nr. 2 AÜG). 

Der Gleichstellungsgrundsatz ist zwar grundsätzlich auf
breite Kritik bei den Arbeitgeberverbänden gestoßen.
Zahlreiche Verleihunternehmen räumen jedoch ein, dass
der Abschluss von Tarifverträgen als Folge des Gleich-
stellungsgrundsatzes zu einem Imagegewinn geführt hat.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die Einführung der
Gleichstellungsverpflichtung ausdrücklich begrüßt, weil
sie auch in anderen europäischen Staaten üblich ist.

cc) Administrative Erleichterungen 
Darüber hinaus wurden Vereinfachungen im Hinblick auf
administrative Verpflichtungen vorgenommen. So wurden
die Sondervorschriften des Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes über den Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedin-
gungen der Leiharbeitnehmer aufgehoben. Der Nachweis
der wesentlichen Arbeitsbedingungen richtet sich nun-
mehr, wie bei allen anderen Arbeitsverhältnissen, nach
den Bestimmungen des Nachweisgesetzes. Lediglich
zwei weitere Angaben sind wegen der Besonderheiten des
Leiharbeitsverhältnisses zu ergänzen. So muss der Verlei-
her seine Firma und Anschrift sowie die Erlaubnisbe-
hörde, Ort und Datum der Erteilung der Verleiherlaubnis
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nennen. Der Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedin-
gungen muss darüber hinaus Angaben zur Art und Höhe
der Leistungen in verleihfreien Zeiten enthalten. 

Des Weiteren besteht die Pflicht des Verleihers, nicht-
deutschen Leiharbeitnehmern ein Merkblatt und den
Nachweis über die wesentlichen Arbeitsbedingungen in
ihrer Muttersprache auszuhändigen, nur noch auf Verlan-
gen des Leiharbeitnehmers (§ 11 Abs. 2 Satz 2 AÜG). 

Schließlich ist durch eine Änderung im Zweiten Gesetz
für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom
23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4621) die Entleiherkon-
trollmeldung bei der Einzugsstelle nach § 28a Abs. 4 SGB
IV entfallen. Dies führte zu einer erheblichen Minimie-
rung des Verwaltungsaufwandes und wurde von allen Be-
teiligten zunächst positiv bewertet. 

dd) Lockerungen im Baubereich

Nach den Änderungen durch das Erste Gesetz für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist Arbeitnehmer-
überlassung nunmehr nicht nur zwischen Betrieben des
Baugewerbes, sondern auch von anderen Betrieben in Be-
triebe des Baugewerbes zulässig, wenn ein für allgemein-
verbindlich erklärter Tarifvertrag, der diese Betriebe er-
fasst, dies bestimmt (§ 1b Abs. 1 AÜG). Ein solcher
Tarifvertrag ist im Berichtszeitraum nicht geschlossen
worden. 

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK),
der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), der
Bundesverband Zeitarbeit (BZA) und der Interessenver-
band Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (IGZ) fordern,
das Verbot der Arbeitnehmerüberlassung in Betriebe des
Baugewerbes ganz abzuschaffen. Der Interessenverband
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen führt zur Begründung
an, dass über das Arbeitnehmer-Entsendegesetz ohnehin
der tarifliche Mindestlohn im Baugewerbe zu zahlen sei.
Alle Verbände sind der Ansicht, die Zulassung von Ar-
beitnehmerüberlassung an Baubetriebe könne einen Bei-
trag zum Abbau illegaler Beschäftigung im Baugewerbe
leisten.

b) Verfassungsbeschwerden

Die Verpflichtung zur Gleichstellung von Leiharbeitneh-
mern mit den Stammarbeitnehmern des Entleihbetriebes
stieß in der Leiharbeitsbranche von Anfang an auf Kritik.
Vor die Wahl gestellt, Leiharbeitnehmern gleiche Arbeits-
bedingungen wie im Entleihbetrieb zu gewähren oder die
Arbeitsbedingungen der Leiharbeitnehmer tariflich zu re-
geln, machte die Arbeitgeberseite nicht nur geltend, zum
Abschluss von Tarifverträgen faktisch gezwungen zu
sein, sondern darüber hinaus auch noch gegenüber der
Arbeitnehmerseite in einer schwachen Verhandlungsposi-
tion zu stehen. 

Gegen die Gleichstellungsverpflichtung gemäß § 3
Abs. 1 Nr. 3 und § 9 Nr. 2 AÜG haben deshalb zwei Ar-
beitgeberverbände der Leiharbeitsbranche, der Bundes-
verband Zeitarbeit e. V. und die Mittelstandsvereinigung
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V., sowie acht Ver-

leihunternehmen Verfassungsbeschwerden erhoben. Sie
haben dabei insbesondere eine Verletzung ihrer in
Artikel 9 Abs. 3 GG garantierten Koalitionsfreiheit ge-
rügt. 

Am 29. Dezember 2004 hat das Bundesverfassungsge-
richt (1 BvR 2283/03, 1 BvR 2504/03, 1 BvR 2582/03)
beschlossen, die Beschwerden mangels Erfolgsaussicht
nicht zur Entscheidung anzunehmen. In der Begründung
zu seinem Beschluss führt das Bundesverfassungsgericht
aus, es könne offen bleiben, ob ein Eingriff in die Koali-
tionsfreiheit vorliege, denn jedenfalls wäre ein solcher
Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Denn gesetz-
geberisches Anliegen sei es gewesen, die gesellschaftli-
che Akzeptanz und die Qualität von Leiharbeit zu stei-
gern und dadurch die Stellung des Leiharbeitnehmers auf
dem Arbeitsmarkt zu stärken. Durch die Neuregelung
werde ein angemessenes Schutzniveau für Leiharbeitneh-
mer gewährleistet. Die gesetzlichen Regelungen dienten
auch dem Gemeinwohl und seien deswegen verfassungs-
rechtlich gerechtfertigt. Leiharbeit solle insbesondere als
Brücke aus der Arbeitslosigkeit in Beschäftigung genutzt
werden und neue Beschäftigungsmöglichkeiten erschlie-
ßen. Die Bekämpfung von Massenarbeitslosigkeit sei ein
Ziel von Verfassungsrang. Die angegriffenen Vorschriften
seien geeignet, einen Beitrag zur Schaffung neuer Ar-
beitsplätze zu leisten.

c) Tarifverträge
Um den Tarifpartnern Zeit zu geben, in Tarifverträgen an-
gemessene Regelungen zu finden, sind die Neuregelungen
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes durch das Erste
Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
grundsätzlich erst am 1. Januar 2004 in Kraft getreten
(§ 19 AÜG). Die Sozialpartner der Leiharbeitsbranche ha-
ben diese Chance genutzt und bis Jahresende 2003 fünf
branchenweit gültige Tarifverträge und zahlreiche Fir-
men- und Haustarifverträge geschlossen. Der Bundesver-
band Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen e. V. (BZA)
und der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunterneh-
men e. V. (IGZ) haben beide einen Tarifvertrag mit einer
Tarifgemeinschaft des Deutschen Gewerkschaftsbundes
(DGB), bestehend aus der Industriegewerkschaft Berg-
bau, Chemie, Energie (IG BCE), der Gewerkschaft Nah-
rung – Genuss – Gaststätten (NGG), der Industriegewerk-
schaft Metall (IG-Metall), der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW), der Vereinigten Dienstleis-
tungsgewerkschaft e. V. (ver.di), der Industriegewerk-
schaft Bauen – Agrar – Umwelt (IG-BAU), Transnet und
der Gewerkschaft der Polizei (GdP) vereinbart. Parallel
hat die Tarifgemeinschaft Christliche Gewerkschaften
Zeitarbeit bestehend aus der Christlichen Gewerkschaft
Metall (CGM), dem Deutschen Handels- und Industriean-
gestelltenverband (DHV), der Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst und Dienstleistungen (GÖD), dem Bund der Hotel-,
Restaurant- und Caféangestellten e. V. (Union Ganymed)
und dem Verband Deutscher Techniker (VDT) mit der In-
teressengemeinschaft Nordbayerischer Zeitarbeitsunter-
nehmen (INZ) und der Mittelstandsvereinigung Zeitarbeit
(MVZ) Tarifverträge geschlossen. Ein weiterer bundes-
weit gültiger Tarifvertrag wurde zwischen dem Metallver-
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band Nordrhein-Westfalen und der Bundesvereinigung
Deutscher Dienstleistungsunternehmen vereinbart. Diese
Tarifverträge legen in der untersten Entgeltgruppe Ein-
gangslöhne zwischen 5,60 Euro und 6,85 Euro, in der
höchsten Stufe Entgelte zwischen 16,35 Euro und
17,95 Euro fest. 

d) Vermittlungsprämie für Verleiher

Nach § 9 Nr. 3 AÜG sind Vereinbarungen, die dem Ent-
leiher eine Übernahme des Leiharbeitnehmers zu einem
Zeitpunkt, in dem dessen Arbeitsverhältnis zum Verlei-
her nicht mehr besteht, untersagen, unwirksam. Die Vor-
schrift stellt sicher, dass das Recht des Leiharbeitneh-
mers auf freie Wahl des Arbeitsplatzes nicht
beeinträchtigt wird. In Rechtsprechung und Literatur war
stark umstritten, ob von dieser Regelung Vermittlungs-
prämien, die der Entleiher gegebenenfalls an den Verlei-
her bei Einstellung des zuvor überlassenen Leiharbeit-
nehmers zu zahlen hat, erfasst waren. Zuletzt hat der
Bundesgerichtshof mit Urteil vom 3. Juli 2003 (III ZR
348/02) entschieden, dass grundsätzlich jede Art der Ver-
mittlungsvergütung der Unwirksamkeitssanktion des § 9
Nr. 3 AÜG unterliege, weil die Leistung des Verleihers
bereits mit dem Überlassungsentgelt abgegolten sei und
jede weitere Zahlung ein vertragsstrafenbewährtes Ein-
stellungsverbot darstelle. 

Durch das Dritte Gesetz für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848)
wurde die Vorschrift des § 9 Nr. 3 AÜG dahin gehend er-
gänzt, dass die Vereinbarung einer angemessenen Vergü-
tung zwischen Verleiher und Entleiher für eine nach vo-
rangegangenem oder mittels vorgeschaltetem Verleih er-
folgte Vermittlung nicht ausgeschlossen ist. Da heute
auch die entgeltliche Arbeitsvermittlung eine erlaubte Tä-
tigkeit darstellt und Arbeitnehmerüberlassung häufig mit
dem Ziel der Personalgewinnung nach vorangegangenem
Verleih erfolgt, können Verleih und Vermittlung ineinan-
der übergehende Rechtsgeschäfte sein. Solange die Höhe
des zwischen Verleiher und Entleiher vereinbarten Ver-
mittlungsentgelts daher nicht faktisch den sozialpolitisch
durchaus erwünschten Wechsel eines Leiharbeitnehmers
zum Entleiher erschwert, sind derartige vertragliche Ab-
reden zulässig. Bei der Entscheidung der Frage, ob die
Vergütungsvereinbarung zwischen Verleiher und Entlei-
her angemessen ist, wird die Dauer des vorangegangenen
Verleihs, die Höhe des vom Entleiher für den Verleih be-
reits gezahlten Entgelts und der Aufwand für die Gewin-
nung eines vergleichbaren Arbeitnehmers zu berücksich-
tigen sein.

Nach Ansicht des Bundesverbandes Zeitarbeit entspricht
die Regelung den Bedürfnissen von Verleihern und Ent-
leihern.

III. Personal-Service-Agenturen

Eine besondere Form der gewerbsmäßigen Arbeitnehmer-
überlassung ist durch die Einführung der Personal-Ser-
vice-Agenturen (PSA) im Jahr 2003 entstanden.

1. Empfehlung der Kommission für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 

Erfahrungsgemäß werden rund ein Drittel aller Leihar-
beitnehmer durch den entleihenden Betrieb nach einer ge-
wissen Zeit übernommen (so genannter Klebeeffekt).
Dieser Effekt sollte nach den Vorschlägen der Kommis-
sion für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ge-
nutzt werden, um insbesondere Arbeitslosen mit Vermitt-
lungshemmnissen eine Chance zum Wiedereinstieg in
den Arbeitsmarkt zu geben. Die Kommission empfahl da-
her die flächendeckende Einrichtung von Personal-Ser-
vice-Agenturen zur Durchführung von vermittlungsorien-
tierter Arbeitnehmerüberlassung. 

Mit dem Ersten Gesetz für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4607)
verpflichtete der Gesetzgeber die Bundesagentur für Ar-
beit, in jedem Bezirk einer Agentur für Arbeit mindestens
eine Personal-Service-Agentur einzurichten (§ 37c SGB
III).

Im Unterschied zu konventionellen Leiharbeitsfirmen ar-
beiten die Personal-Service-Agenturen gezielt auf den
dauerhaften Verbleib ihrer Mitarbeiter im Entleihunter-
nehmen hin. Dies wird auch dadurch unterstrichen, dass
die Arbeitslosen der Personal-Service-Agentur in der Re-
gel nur für wenige Monate zugewiesen werden. In ver-
leihfreien Zeiten werden die Beschäftigten durch die Per-
sonal-Service-Agentur weiterqualifiziert und bei der
Suche nach einer Tätigkeit außerhalb der Personal-Ser-
vice-Agentur unterstützt.

Für eine PSA-Beschäftigung kommen Personen in Frage,
die kurzfristig nicht vermittelbar, aber dennoch beschäfti-
gungs- und verleihfähig sind. Aus Gründen der Wirt-
schaftlichkeit wählt die Bundesagentur für Arbeit nur sol-
che Personen für eine PSA-Beschäftigung aus, die nicht
durch andere Vermittlungsinstrumente gefördert werden
können, die in kurzer Zeit zu einer Beschäftigungsauf-
nahme führen.

Für ihre Tätigkeit erhält die Personal-Service-Agentur ein
alle Leistungen der Personal-Service-Agentur abdecken-
des Honorar, das sich aus einer monatlichen Fallpau-
schale und einer erfolgsbezogenen Vermittlungsprämie
zusammensetzt. Die Konzentration der Personal-Service-
Agenturen auf besondere Personengruppen mit Vermitt-
lungshemmnissen und die umfassende Unterstützung der
zugewiesenen Personen bei der Aufnahme einer dauer-
haften Beschäftigung rechtfertigen das an die Personal-
Service-Agentur gezahlte Honorar. 

2. Umsetzung
Unmittelbar nach Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung
am 1. Januar 2003 hat die Bundesagentur für Arbeit mit
der Umsetzung des PSA-Konzepts begonnen. Die Ein-
richtung von Personal-Service-Agenturen erfolgt im
Wege der Auftragsvergabe durch die örtlichen Agenturen
für Arbeit. Diese dient der Sicherung eines wettbewerbli-
chen Verfahrens und ermöglicht es allen Interessenten,
sich als Betreiber einer Personal-Service-Agentur zu be-
werben. 
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Aus den Erfahrungen der ersten Ausschreibungsrunde hat
die Bundesagentur für Arbeit Konsequenzen gezogen und
will die Personal-Service-Agenturen noch stärker als bis-
her auf den Integrationserfolg hin ausrichten. Sie hat da-
her die Vertrags- und Förderkonditionen für Personal-Ser-
vice-Agenturen im Rahmen der Neuvergabe grundlegend
überarbeitet. Insbesondere werden ab 2005 folgende Maß-
nahmen mit dem Ziel ergriffen, Anreize bzw. Vorgaben
für eine schnelle Eingliederung zu schaffen: Die Förder-
dauer wird von neun auf sechs Monate reduziert. Die Fall-
pauschalen von ursprünglich durchschnittlich 1 000 Euro
werden auf 500 Euro pro Monat und Teilnehmer festge-
schrieben. Im Gegenzug wird die Integrationsprämie auf
bis zu 3 500 Euro angehoben. Um Nachhaltigkeit sicher
zu stellen, erfolgt die Zahlung der ersten Tranche der Inte-
grationsprämie erst nach sechs Wochen Bestand des Be-
schäftigungsverhältnisses. Nicht zuletzt werden 2005
feste Besetzungs-, Verleih- und Integrationsquoten ver-
einbart. Um festgestellte Mitnahmeeffekte zu unterbin-
den, wurden darüber hinaus schon sehr früh die Abrech-
nungsmodalitäten von einer monatsweisen auf eine
taggenaue Abrechnung umgestellt. 

3. Bisherige Ergebnisse

Die überwiegende Anzahl der Personal-Service-Agentu-
ren nahm ihre Arbeit in den Sommermonaten des Jahres
2003 auf. Ende 2004 gab es 857 Personal-Service-Agen-
turen mit insgesamt 36 009 Plätzen, von denen 27 497 be-
setzt waren. Dies entspricht einer Besetzungsquote von
76,4 Prozent. Die Diskrepanz zwischen den eingerichte-
ten PSA-Plätzen und dem erreichten Besetzungsstand ist
darauf zurückzuführen, dass auch der Leiharbeitsmarkt
konjunkturabhängig ist. Die schwierige Arbeitsmarkt-
lage schlägt sich daher auch hier nieder.

Obwohl es für eine endgültige Bewertung der Personal-
Service-Agenturen noch zu früh ist, lassen sich erste
messbare Ergebnisse ablesen. Dabei ist nicht nur die Zahl
der durch die Personal-Service-Agenturen vermittelten
Arbeitslosen relevant, sondern auch die Zahl der Arbeits-
losen, die eine Beschäftigung nicht aufgenommen oder
die Personal-Service-Agenturen bereits wieder verlassen
haben. So haben bis Ende 2004 von den insgesamt
73 217 aus unterschiedlichen Gründen ausgeschiedenen
Personen 23 834 eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung aufgenommen.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der
Bundesagentur für Arbeit (IAB), das eine umfassende
wissenschaftliche Begleitforschung zu den Personal-Ser-
vice-Agenturen durchführt, zieht eine vorläufige posi-
tive Bilanz. Erste Ergebnisse wurden in den IAB-Kurz-
berichten Nr. 1/2004 und 2/2004 vom 14. und 15. Januar
2004 veröffentlicht. Das IAB kommt darin zu dem Er-
gebnis, dass die Personal-Service-Agenturen durchaus
eine Chance haben, ein erfolgreiches arbeitsmarktpoliti-
sches Instrument zu werden. Sie unterlägen jedoch so-
wohl saisonalen als auch konjunkturellen Schwankun-
gen. 

4. Auswirkungen auf die herkömmliche 
Arbeitnehmerüberlassung

Die von der Leiharbeitsbranche befürchteten Verdrän-
gungseffekte gegenüber der herkömmlichen Arbeitneh-
merüberlassung sind nicht eingetreten, da die Personal-
Service-Agenturen eine andere Zielrichtung verfolgen als
die reinen Leiharbeitsunternehmen. Bei der Personal-Ser-
vice-Agentur steht nicht die rasche und flexible Lösung
von Personalengpässen, sondern die endgültige Vermitt-
lung der zunächst probeweise verliehenen PSA-Beschäf-
tigten an den Entleiher oder einen anderen Arbeitgeber im
Vordergrund. Die Personal-Service-Agenturen arbeiten
daher – anders als übliche Leiharbeitsunternehmen – ar-
beitnehmerorientiert und nicht stellenorientiert. 

Darüber hinaus ist auch der Personenkreis, der für eine
PSA-Beschäftigung in Betracht kommt, und derjenige,
der bei einem üblichen Leiharbeitsunternehmen beschäf-
tigt ist, nicht deckungsgleich. Zielgruppen der Personal-
Service-Agenturen sind Arbeitslose mit individuellen
Vermittlungshemmnissen, die kurzfristig von den Agen-
turen für Arbeit weder in ein normales Beschäftigungs-
verhältnis noch zu einem üblichen Verleihunternehmen
vermittelt werden können. Auch sollen sie in verleih-
freien Zeiten qualifiziert werden.

5. Ausblick
Nach Änderung der Vergabekriterien und Anpassung ih-
rer Geschäftspolitik ist die Bundesagentur für Arbeit opti-
mistisch, dass der Erfolg der Personal-Service-Agenturen
durch diese Neuausrichtung gesteigert werden kann. Ob
und in welcher Form Personal-Service-Agenturen beste-
hen bleiben, wird letztlich der Gesetzgeber zu entschei-
den haben. Die Wirkungen der Arbeitsmarktreformen seit
dem Jahre 2003 werden zur Zeit von unabhängigen Wirt-
schaftsforschungsinstituten evaluiert. Die Ergebnisse die-
ser Untersuchungen werden Ende 2006 vorliegen und
sollten als Anhaltspunkte für weitere Entscheidungen ab-
gewartet werden.

D. Situation der Arbeitnehmerüberlassung
Die folgenden Daten sind ausschließlich den Meldungen
nach § 8 AÜG entnommen, welche die Verleihunterneh-
men halbjährlich zu erstatten haben. Die Statistiken der
Bundesagentur für Arbeit erfassen die Anzahl der Verlei-
her und Leiharbeitnehmer jeweils am Monatsende, also
an einem bestimmten Stichtag.

I. Legale gewerbsmäßige Arbeit-
nehmerüberlassung

Die legale gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung ist
einerseits von der legalen gemeinnützigen (dazu unter
II), andererseits von der illegalen Arbeitnehmerüberlas-
sung (dazu unter III) zu unterscheiden. Legale gewerbs-
mäßige Arbeitnehmerüberlassung liegt vor, wenn ein
Arbeitgeber (Verleiher) seinen Arbeitnehmer (Leiharbeit-
nehmer) gewerbsmäßig einem Dritten (Entleiher) zur Ar-
beitsleistung überlässt. Für diese Tätigkeit bedarf der
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Verleiher grundsätzlich einer Erlaubnis durch die Bun-
desagentur für Arbeit. 

1. Erteilung und Wegfall von Erlaubnissen

Zuständig für die Erteilung von Verleiherlaubnissen sind
jeweils die Regionaldirektionen der Bundesagentur für
Arbeit, in deren Gebiet der Betriebssitz des Verleihers
liegt. Verleiherlaubnisse werden zunächst auf ein Jahr be-
fristet erteilt. Erst nach zweimaliger Verlängerung einer
befristeten Erlaubnis kann eine unbefristete Verleiher-
laubnis erteilt werden.

Im Berichtszeitraum 2000 bis 2004 gingen insgesamt
39 269 Anträge auf Erteilung einer Verleiherlaubnis bei
den Regionaldirektionen ein (siehe Tabelle 1). Darunter
befanden sich 14 254 Neuanträge und 25 015 Verlänge-
rungsanträge. Da sich die bisherigen Berichte der Bun-
desregierung auf einen Vier-Jahres-Zeitraum erstreckten,
kann ein Vergleich gegenüber dem letzten Berichtszeit-
raum 1996 bis 1999 nur mit dem Vier-Jahres-Zeitraum
von 2000 bis 2003 gezogen werden. In dieser Zeitspanne
gingen 33 749 Anträge ein und damit rund 6 500 Anträge
mehr als von 1996 bis 1999. Dieser Anstieg ist zum Teil
auf die Einführung der Personal-Service-Agenturen im
Jahr 2003 zurückzuführen.

Zusammen mit noch nicht erledigten Anträgen aus dem
vorangegangenen Berichtszeitraum wurden im aktuellen
Berichtszeitraum von der Bundesagentur für Arbeit
39 423 Anträge bearbeitet und entschieden. Davon konnte
35 546 Antragstellern die Erlaubnis erteilt werden. Ledig-
lich in 446 Fällen musste die Erlaubnis versagt werden.
Gründe waren häufig Steuer- und Beitragsrückstände der
Antragsteller. 3 431 Fälle wurden anderweitig erledigt.
Ende 2004 waren insgesamt 1 765 Anträge noch nicht
entschieden (1 213 Verlängerungsanträge und 552 Neuan-
träge).

Ende 2004 hatten 5 516 Erlaubnisinhaber eine unbefris-
tete Erlaubnis, das entspricht einem Anteil von etwa
46 Prozent (siehe Tabelle 2). Dies stellt gegenüber dem
Anteil von Anfang 2000 von rund 35 Prozent (3 336 un-
befristete Erlaubnisse) eine deutliche Steigerung dar. Un-
befristete Verleiherlaubnisse werden von der Bundes-
agentur für Arbeit erst erteilt, wenn Verleiher eine
Tätigkeit von drei Jahren als Verleiher mit einer befriste-
ten Verleiherlaubnis ohne Beanstandungen ausgeübt ha-
ben. Die zunehmende Zahl der unbefristeten Verleiher-
laubnisse ist daher ein Zeichen für eine steigende
Kontinuität und Zuverlässigkeit der Erlaubnisinhaber im
Bereich der legalen Arbeitnehmerüberlassung.

Im Berichtszeitraum sind insgesamt 7 477 Erlaubnisse
weggefallen (siehe Tabelle 2). Davon wurden 46 Erlaub-
nisse durch die Erlaubnisbehörden zurückgenommen und
421 Erlaubnisse widerrufen. In 7 010 Fällen kam es auf
andere Weise, insbesondere durch Nichtverlängerung von
befristeten Erlaubnissen, zu einem Wegfall. Gründe für
Rücknahmen, Widerrufe oder Nichtverlängerungen der
Erlaubnis waren insbesondere Insolvenzverfahren, man-
gelnde Bonität, Rückstände von Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträgen, Verstöße gegen Auflagenbescheide,

arbeitsrechtliche Unzuverlässigkeit, mangelnde Mitwir-
kung und Vorstrafen.

2. Erlaubnisfreier Verleih
Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sieht in bestimmten
Fällen Ausnahmen von der Erlaubnispflicht vor. 

a) Arbeitsgemeinschaften
Nach § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG stellt die Abordnung von
Arbeitnehmern zu einer zur Herstellung eines Werkes
gebildeten Arbeitsgemeinschaft keine Arbeitnehmerüber-
lassung dar, wenn der Arbeitgeber Mitglied der Arbeits-
gemeinschaft ist, für alle Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaft Tarifverträge desselben Wirtschaftszweiges gelten
und alle Mitglieder aufgrund des Arbeitsgemeinschafts-
vertrages zur selbständigen Erbringung von Vertragsleis-
tungen verpflichtet sind. Arbeitgeber mit Geschäftssitz in
einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes können sich allerdings auch dann an einer Arbeitsge-
meinschaft zur Herstellung eines Werkes beteiligen, ohne
unter das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zu fallen,
wenn für sie deutsche Tarifverträge desselben Wirtschafts-
zweiges wie für die anderen Mitglieder der Arbeitsge-
meinschaft nicht gelten. Dies geht auf das Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-493/99 vom
25. Oktober 2001 zurück (vgl. C.I.3).

b) Tarifvertrag zur Vermeidung von 
Kurzarbeit und Entlassungen

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ist weiterhin nicht
anzuwenden auf die Arbeitnehmerüberlassung zwischen
Arbeitgebern desselben Wirtschaftszweiges zur Vermei-
dung von Kurzarbeit oder Entlassungen, wenn ein für den
Entleiher und Verleiher geltender Tarifvertrag dies vor-
sieht (vgl. § 1 Abs. 3 Nr. 1 AÜG). Im Berichtszeitraum
sind keine solchen Tarifverträge zur Vermeidung von
Kurzarbeit und Entlassungen bekannt geworden.

c) Konzernverleih
Nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 AÜG ist das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz, von wenigen Ausnahmen abgesehen, eben-
falls nicht anzuwenden auf die Arbeitnehmerüberlassung
zwischen Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des
Aktiengesetzes, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit vo-
rübergehend nicht bei seinem Arbeitgeber leistet. Das Kri-
terium „vorübergehend“ ist immer dann als erfüllt anzu-
sehen, wenn von vornherein eine Befristung geplant ist,
unabhängig davon, wie lang der Befristungszeitraum ist.
Sie kann im Einzelfall sogar mehrere Jahre dauern. Es
muss lediglich das Ziel der späteren Weiterbeschäftigung
beim ursprünglichen Arbeitgeber fortbestehen. Im Be-
richtszeitraum wurde diese Ausnahmeregelung nach Aus-
kunft der Bundesagentur für Arbeit innerhalb der Alt-EU-
Staaten immer wieder genutzt. 

Darüber hinaus erreichten die Bundesagentur für Arbeit
in den Jahren 2003 und 2004 einige Anfragen zur Zuläs-
sigkeit einer Beschäftigung von Arbeitnehmern aus den
neuen EU-Mitgliedstaaten über den Konzernverleih.
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Einer Beschäftigung von Arbeitnehmern aus den Bei-
trittsländern stehen zwar nicht § 39 i. V. m. § 40 Abs. 1
Nr. 2 Aufenthaltsgesetz, jedoch die Beschränkungen der
Freizügigkeit der Arbeitnehmer im Betrittsvertrag entge-
gen. Danach besteht der Versagungsgrund des § 6 Abs. 1
Nr. 2 Arbeitsgenehmigungsverordnung fort.

d) Deutsch-ausländische Gemein-
schaftsunternehmen

Die Ausnahmeregelungen für deutsch-ausländische Ge-
meinschaftsunternehmen nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 AÜG wa-
ren im Berichtszeitraum nach Mitteilung der Bundes-
agentur für Arbeit ohne praktische Bedeutung.

e) Anzeige der Überlassung

Nach § 1a AÜG können Arbeitgeber mit weniger als
50 Beschäftigten zur Vermeidung von Kurzarbeit oder
Entlassungen Arbeitnehmer ohne Verleiherlaubnis bis zu
zwölf Monaten an Entleiher überlassen, wenn sie die
Überlassung der Erlaubnisbehörde vorher schriftlich an-
gezeigt haben. Für die Anzeige werden keine Kosten er-
hoben.

Die Entwicklung hierzu im Berichtszeitraum verdeutlicht
folgende Übersicht:

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Im letzten Berichtszeitraum wurden 2 081 derartige An-
zeigen erstattet. Dies entsprach einem Jahresdurchschnitt
von ca. 520 Anzeigen. Dagegen waren es im Berichtszeit-
raum 2000 bis 2004 bereits durchschnittlich 729 Anzei-
gen pro Jahr. 

3. Verleiher

Im Berichtszeitraum 2000 bis 2004 nahm die Zahl der Er-
laubnisinhaber weiter stark zu. Ende Dezember 2000
wurden erstmals mehr als 10 000 Erlaubnisinhaber ge-
zählt (10 002). Im Dezember 2004 befanden sich bereits
11 953 natürliche oder juristische Personen im Besitz ei-
ner Erlaubnis zur Ausübung der gewerbsmäßigen Arbeit-
nehmerüberlassung (siehe Tabelle 2). Das entspricht einer
Steigerung von ca. 20 Prozent. 

Die Zahl der Erlaubnisinhaber ist allerdings nicht mit der
Zahl der Verleihbetriebe identisch, weil Verleiher für

rechtlich selbstständige Zweigniederlassungen eigene
Meldungen abgeben können. 

Zu beachten ist schließlich, dass nicht alle Inhaber einer
Verleiherlaubnis auch tatsächlich Arbeitnehmerüberlas-
sung betreiben. So beschäftigten Ende Juni 2004 ca. ein
Drittel aller Verleihbetriebe gar keine Leiharbeitnehmer
(5 012 von insgesamt 15 070 Verleihbetrieben; siehe Ta-
belle 3).

a) Reine Verleihunternehmen
Die Unternehmen, die erlaubte Arbeitnehmerüberlassung
betreiben, können in zwei Bereiche unterschieden wer-
den. Unternehmen, die überwiegend oder ausschließlich
Arbeitnehmerüberlassung betreiben (reine Verleihunter-
nehmen) und so genannte Mischbetriebe, die neben ei-
nem anderen Betriebszweck auch Beschäftigte an andere
Unternehmen überlassen. 

Am Stichtag 30. Juni 2004 betrieben 7 153 Erlaubnisin-
haber überwiegend oder ausschließlich gewerbsmäßige
Arbeitnehmerüberlassung. Dies entspricht einer Steige-
rung von 24 Prozent gegenüber dem Jahr 2000 mit 5 759
reinen Verleihbetrieben.

b) Mischbetriebe
Betriebe, deren eigentlicher Geschäftszweck nicht die Ar-
beitnehmerüberlassung ist, die aber trotzdem regelmäßig
oder in Einzelfällen Beschäftigte an andere Betriebe über-
lassen, benötigen, wenn kein gesetzlicher Ausnahmetat-
bestand vorliegt, ebenfalls eine Verleiherlaubnis. Am
30. Juni 2004 existierten 7 917 Mischbetriebe, die sich
nur gelegentlich mit Verleih von Arbeitskräften beschäfti-
gen. Bei einer Gesamtzahl von 15 070 Verleihbetrieben
am 30. Juni 2004 entspricht dies einem Anteil von
53 Prozent und stellt insoweit keine wesentliche Ände-
rung gegenüber den Vorjahren dar. Die Mischbetriebe ha-
ben daher an der Zunahme der Zahl der Verleihunterneh-
men etwa im gleichem Maße Anteil gehabt, wie die
ausschließlich mit Arbeitnehmerüberlassung beschäftig-
ten Unternehmen. 

Da sich die Mischbetriebe nur gelegentlich mit dem Ver-
leih von Arbeitskräften beschäftigten, gibt es viele
Mischbetriebe, die keinen Leiharbeitnehmer unter Ver-
trag haben (52 Prozent Ende Juni 2004). Weitere 39 Pro-
zent der Betriebe beschäftigten nur bis zu 20 Leiharbeit-
nehmer. Dies legt den Schluss nahe, dass viele dieser
Betriebe eine Erlaubnis nur vorsorglich, zur rechtlichen
Absicherung beantragen, falls eine Tätigkeit im Rahmen
eines Werkvertrages in ihrer tatsächlichen Durchführung
Arbeitnehmerüberlassung darstellt. So kann es beispiels-
weise bei der Ausführung eines Werkvertrages dazu kom-
men, dass die Beschäftigten des Mischbetriebes in den
Betrieb des Kunden mehr als zunächst beabsichtigt einge-
gliedert werden und Anweisungen überwiegend direkt
von Mitarbeitern des Kunden entgegennehmen. In sol-
chen Fällen kann statt eines Werkvertrages tatsächlich
eine Arbeitnehmerüberlassung vorliegen. Teilweise for-
dern auch Antragsteller eines Werkes von ihren Vertrags-
partnern eine Verleiherlaubnis, um für den Fall, dass

Jahr Anzahl der Anzeigen 
nach § 1a AÜG

2000 723

2001 697

2002 649

2003 920

2004 654

Gesamt 3643
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entgegen der Annahme der Vertragsparteien kein Werk-
vertrag, sondern eine Arbeitnehmerüberlassung vorliegt,
vor den Rechtsfolgen des § 10 AÜG geschützt zu sein,
nämlich dem kraft Gesetzes bei Verleih ohne Verleiher-
laubnis eintretenden Arbeitsverhältnis zwischen Leihar-
beitnehmer und Entleiher. 

Neben dieser rein vorsorglichen Beantragung einer Ver-
leiherlaubnis nutzen viele Mischbetriebe die Arbeitneh-
merüberlassung, um ihre Arbeitnehmer bei Auftragsman-
gel anderweitig einzusetzen. Nicht selten werden infolge
von Umstrukturierungen innerhalb eines Betriebes Ar-
beitnehmer, die früher ausschließlich im Betrieb einge-
setzt wurden, auch an andere Betriebe verliehen, z. B.
überlässt ein Unternehmen mit einem eigenen Reini-
gungspersonal dieses nach einer Umstrukturierung auch
anderen Unternehmen.

c) Größenordnung des betriebenen Verleihs

Wie bereits in den vorangegangenen Berichten lässt sich
feststellen, dass die meisten Verleihbetriebe nicht mehr
als 50 Leiharbeitnehmer beschäftigen. Ende Juni 2004
hatten lediglich 16 Prozent der Verleihunternehmen 50
oder mehr Leiharbeitnehmer. Auch bei den Verleihbetrie-
ben, deren Betriebszweck ausschließlich oder überwie-
gend die Arbeitnehmerüberlassung ist, betrug dieser An-
teil nur 30 Prozent (siehe Tabelle 3).

Auffällig ist, dass der Anteil der Verleihunternehmen mit
weniger als 10 Leiharbeitnehmern von 58 Prozent Ende
Juni 1999 auf 25 Prozent Ende Juni 2004 stark gesunken
ist. Bei den Betrieben, die ausschließlich oder überwie-
gend Arbeitnehmerüberlassung betreiben, ging der Anteil
von 25 Prozent auf 16 Prozent zurück. 

Keine wesentliche Veränderung hat sich bei den Verleih-
unternehmen ergeben, die keinen Leiharbeitnehmer be-
schäftigten (jeweils 33 Prozent am Stichtag Ende Juni
1999 und 2004). 

d) Regionale Schwerpunkte

Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfa-
len bildete auch im Berichtszeitraum 2000 bis 2004 den
Schwerpunkt der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlas-
sung. Im Juni 2004 wurden dort 91 238 Leiharbeitnehmer
von 2 063 Verleihbetrieben überlassen (Betriebe in Nord-
rhein-Westfalen insgesamt 3 239 abzüglich von 1 176 Be-
trieben, die zum Stichtag 30. Juni 2004 keinen Arbeitneh-
mer verliehen hatten; siehe Tabellen 4 und 5). Die Verleih-
unternehmen im Gebiet der Regionaldirektion Nordrhein-
Westfalen beschäftigten also am Stichtag im Juni 2004
23 Prozent aller überlassenen Leiharbeitnehmer im Bun-
desgebiet. Von der Regionaldirektion Nord-rhein-Westfa-
len wurden auch mit 3 239 Verleihbetrieben 22 Prozent
aller Unternehmen der Branche betreut. Weitere Schwer-
punkte bildeten Bayern (63 892 Arbeitnehmer,
2 500 Verleiher) und Hessen (69 236 Arbeitnehmer und
1 721 Verleiher).

e) Verleiher mit Sitz im Ausland
Verleiher mit Sitz im Ausland, die Arbeitnehmer nach
Deutschland überlassen wollen, benötigen eine Verleiher-
laubnis nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Al-
lerdings können nur Verleiher, die ihren Geschäftssitz
entweder innerhalb der Europäischen Union oder in ei-
nem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum haben (Norwegen, Island, Liech-
tenstein), eine Erlaubnis erhalten (§ 3 Abs. 2 AÜG). Für
Staatsangehörige dieser Länder und dort gegründete Un-
ternehmen besteht grundsätzlich ein Anspruch auf eine
Erlaubnis (§ 3 Abs. 4 AÜG). 

Die Zahl der zugelassenen Verleiher mit Geschäftssitz au-
ßerhalb Deutschlands betrug im Dezember 2004 267.
Damit ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu Ende 1999
zu verzeichnen. Damals bestanden 198 Verleiherlaub-
nisse von Verleihern mit Sitz im Ausland. 

Die meisten Erlaubnisse wurden für Verleiher mit Be-
triebssitz in Österreich (75), Großbritannien (63), Frank-
reich (59) und den Niederlanden (34) erteilt. Weiterhin
bestanden im Berichtszeitraum Verleiherlaubnisse für
acht Verleiher mit Geschäftssitz in Luxemburg, sechs in
Irland, fünf in Liechtenstein, vier in Schweden und für je-
weils drei Verleiher in Belgien, Dänemark und Portugal.
Nach der Osterweiterung der Europäischen Union wur-
den bereits zwei Erlaubnisse an Verleiher mit Sitz in Po-
len erteilt.

Die Zahl der österreichischen Erlaubnisinhaber ist gegen-
über dem letzten Berichtszeitraum um ca. 80 Prozent an-
gestiegen. Der Verleih von Deutschland nach Österreich
hat besonders im Jahr 2004 zugenommen. Nach Auskunft
der Bundesagentur für Arbeit ist bei deutschen Leihar-
beitnehmern aber auch ein wachsendes Interesse an der
Ausübung einer Tätigkeit in den Niederlanden zu beo-
bachten. Als Gründe werden in erster Linie ein höheres
Lohnniveau, die geographische Nähe zu Deutschland und
gute sprachliche Verständigungsmöglichkeiten angege-
ben. Verleih von Spanien und Portugal nach Deutschland
fand im Berichtszeitraum kaum statt.

Anfragen zum grenzüberschreitenden Verleih nahmen
nach Angaben der Erlaubnisbehörden in den vergangenen
Jahren, insbesondere nach der Erweiterung der Europäi-
schen Union, zu. Wegen der geltenden Übergangsrege-
lungen bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit sind nach Fest-
stellung einiger Erlaubnisbehörden Tendenzen erkennbar,
über die Abwicklung von Werk-/Dienstverträgen Arbeits-
kräfte aus diesen neuen Mitgliedstaaten in Deutschland
zum Einsatz zu bringen. 

Antragstellungen für Verleiherlaubnisse von tschechi-
schen oder slowakischen Unternehmen konnten bisher
nicht registriert werden. In der Tschechischen Republik
ist Arbeitnehmerüberlassung seit dem 1. Oktober 2004
mit Erlaubnis des Tschechischen Arbeits- und Sozialmi-
nisteriums möglich. In der Slowakischen Republik ist die
zeitweilige Abordnung zu einem anderen Unternehmen
möglich, wenn der abordnende Betrieb und der Arbeit-
nehmer eine entsprechende schriftliche Vereinbarung
treffen. Auch in der Slowakischen Republik gilt der
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Gleichbehandlungsgrundsatz. In Polen ist am 1. Januar
2004 ein neues Gesetz zur Beschäftigung von Leiharbeit-
nehmern in Kraft getreten. Trotz vieler Anfragen von Un-
ternehmen aus Polen wurden bisher nur vier Anträge auf
Verleiherlaubnisse gestellt, von denen zwei bereits zur
Erlaubniserteilung geführt haben. In den baltischen Staa-
ten ist nach bisherigem Kenntnisstand die Arbeitnehmer-
überlassung nicht gesetzlich geregelt. Anfragen oder
sonstige Berührungspunkte zu diesen Staaten liegen im
Hinblick auf die Arbeitnehmerüberlassung zurzeit nicht
vor. 

4. Leiharbeitnehmer

a) Anzahl 

Die Anzahl der überlassenen Leiharbeitnehmer ist stark
von Saisoneinflüssen abhängig. Regelmäßig steigt die
Anzahl der Leiharbeitnehmer im Jahresverlauf an, er-
reicht in der Regel in den Sommer- und Urlaubsmonaten
Juli, August und September ihren Höchststand und nimmt
gegen Jahresende wieder ab. Der Tiefpunkt wird regelmä-
ßig in den Wintermonaten erreicht. 

Während im Jahr 2000 im Jahresdurchschnitt 328 011
Leiharbeitnehmer überlassen wurden, waren es im Jahr
2004 bereits 385 256 Arbeitnehmer. Seit Inkrafttreten des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes im Jahre 1972 wur-
den im Jahresdurchschnitt noch nie so viele Leiharbeit-
nehmer überlassen. Im Juni 2004 verfehlte die Anzahl der
überlassenen Leiharbeitnehmer erstmals nur sehr knapp
die 400 000-Marke (399 789 Leiharbeitnehmer). Mit
430 574 Leiharbeitnehmern wurde im August 2004 der
bisherige Höchststand erreicht. Direkte Vergleiche der
Bestände der Leiharbeitnehmer an den Stichtagen
30. Juni 2000 und 30. Juni 2004 ergeben eine Steigerung
von rund 19 Prozent (siehe Tabelle 6). Auch ohne die in
den Personal-Service-Agenturen beschäftigten Leihar-
beitnehmer (25 661 im Juni 2004) betrug die Steigerung
noch 10 Prozent.

Vergleicht man die Bestände der Männer und die Be-
stände der Frauen bei den überlassenen Leiharbeitneh-
mern jeweils an den Stichtagen 30. Juni 2000 und
30. Juni 2004, so konnte bei den Frauen im Berichtszeit-
raum eine Steigerung um 24 Prozent und bei den Män-
nern lediglich eine Steigerung um 16 Prozent registriert
werden. War im vorangegangen Berichtszeitraum noch
jeder fünfte Leiharbeitnehmer eine Frau, so ist nun bereits
jede dritte Leiharbeitskraft weiblich (siehe Tabelle 7). 

Der Anteil der ausländischen Arbeitnehmer an allen Leih-
arbeitnehmern sank zwischen 2000 und 2004 von 18 Pro-
zent auf 15 Prozent. Im Juni 2004 wurden 60 797 auslän-
dische Arbeitnehmer von in Deutschland zugelassenen
Verleihern überlassen (siehe Tabelle 7). Die überlassenen
ausländischen Leiharbeitnehmer waren insbesondere in
den Tätigkeitsfeldern „Hilfsarbeiten ohne nähere Anga-
ben“ und im „übrigen Dienstleistungssektor“ beschäftigt.
Wegen der geringen Bedeutung werden Daten der auslän-
dischen Leiharbeitnehmer nicht mehr nach Nationalität
erhoben.

b) Dauer der Leiharbeitsverhältnisse

Wie auch im letzten Berichtszeitraum ist die Dauer einer
Beschäftigung eines Leiharbeitnehmers bei einem Verlei-
her vergleichsweise kurz. Statistisch wird die Dauer der
beendeten Leiharbeitsverhältnisse an einem Stichtag am
Ende eines Halbjahreszeitraumes erfasst. Unterschieden
wird dabei nach Beschäftigungsverhältnissen, die unter
einer Woche, eine Woche bis unter drei Monaten oder
drei Monate und länger andauerten. Gegenüber 2000 hat
die Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse von unter ei-
ner Woche Dauer von 12 Prozent auf 14 Prozent in 2004
zugenommen (siehe Tabelle 8). Die Zahl der Beschäfti-
gungsverhältnisse von einer Woche bis unter drei Mona-
ten ist demgegenüber rückläufig (45 Prozent am Stichtag
30. Juni 2004 gegenüber 50 Prozent am gleichen Stichtag
2000). Die Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse mit ei-
ner Dauer von drei Monaten und länger nahm von 37 Pro-
zent (2000) auf 40 Prozent zu. Insgesamt gesehen über-
wiegen damit in der Leiharbeitsbranche immer noch die
kurzfristigen Arbeitsverträge von bis zu drei Monaten. 

Die Dauer der einzelnen Überlassungsfälle erfasst die Bun-
desagentur für Arbeit nicht statistisch. Allerdings kann von
den Zahlen über die Dauer der Leiharbeitsverhältnisse bis
zu einem gewissen Grad auf die Dauer der Überlassungs-
fälle zurückgeschlossen werden. Wenn 60 Prozent aller
Leiharbeitsverhältnisse kürzer als drei Monate dauerten,
kann daraus geschlossen werden, dass auch der überwie-
gende Anteil der Überlassungsfälle nur von kurzer Dauer
ist. Allerdings wird von den Verleihunternehmen geltend
gemacht, dass in bestimmten Bereichen, insbesondere
dort, wo hochqualifizierte Arbeitnehmer für Projektarbeit
oder zur Vertretung von Stammarbeitnehmern überlassen
werden sollen, längere Überlassungszeiten den Markter-
fordernissen entsprechen.

Die Verlängerung der Überlassungsdauer wurde von den
Verleihbetrieben zwar begrüßt, nach den Erkenntnissen
der Bundesagentur für Arbeit wurde von den neuen Rege-
lungen aber kaum Gebrauch gemacht. In der Praxis nut-
zen lediglich Verleiher, die höher qualifizierte Leiharbeit-
nehmer einsetzen, die Aufhebung der Einsatzbefristung.
Im Regelfall endete der Einsatz beim Kundenbetrieb nach
wie vor spätestens nach zwölf Monaten.

c) Tätigkeitsbereiche der Leiharbeitnehmer

War schon im vorangegangenen Berichtszeitraum eine
deutliche Verschiebung der beruflichen Tätigkeiten, für
die Leiharbeitnehmer eingesetzt wurden, feststellbar, so
hat sich diese Entwicklung weiter fortgesetzt. Der Einsatz
von Leiharbeitskräften in den Berufsfeldern der Metall-
und Elektrobranche erreicht zwar einen hohen Anteil am
Verleihgeschäft, jedoch ist in der Entwicklung ein rück-
läufiger Trend zu beobachten. Waren Ende Juni 2000
noch 32 Prozent der Leiharbeitnehmer im Metall- und
Elektrobereich beschäftigt, so wurden Ende Juni 2004
von 399 789 Leiharbeitnehmern nur 110 011 (28 Prozent)
in diesen Bereichen eingesetzt (siehe Tabelle 9). 

Konnten die Büro- und Verwaltungsberufe im letzten Be-
richtszeitraum noch hohe Zuwachsraten erzielen, so ging
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der Verleih in solche Berufe von 43 402 Arbeitskräften
(Stichtag 30. Juni 2000) auf 37 907 Arbeitskräfte (Stich-
tag 30. Juni 2004) zurück. Mit 4.507 Leiharbeitskräften
am 30. Juni 2000 und 5 039 Leiharbeitnehmern am
30. Juni 2004 konnte eine signifikante Ausweitung des
Verleihs in Berufe des Baugewerbes – trotz der Liberali-
sierung des § 1b AÜG – nicht festgestellt werden. Der
Anteil des Verleihs in Berufe des Baugewerbes ist kon-
stant bei 1,3 Prozent geblieben. Grundsätzlich ist zwar
nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz die gewerbli-
che Arbeitnehmerüberlassung in Betriebe des Baugewer-
bes zu Arbeiten, die üblicherweise von Arbeitern verrich-
tet werden, verboten. Nach § 1b AÜG ist aber eine solche
Arbeitnehmerüberlassung in bestimmten Ausnahmefällen
zulässig. Solche Ausnahmefälle sind vor allem die so ge-
nannte Kollegenhilfe, d. h. Fälle, in denen ein Unterneh-
men des Baugewerbes einen Teil oder die Gesamtheit sei-
ner Arbeitnehmer einem anderen Unternehmen des
Baugewerbes gegen Übernahme der Lohn- und sonstigen
Kosten überlässt, Angestelltentätigkeiten in Betrieben des
Baugewerbes oder die Überlassung in Betriebe außerhalb
des Baugewerbes. In den Baunebenberufen wurden be-
sonders Maler und Lackierer an Entleihbetriebe verlie-
hen.

Der Verleih in allgemeine Dienstleistungsberufe, wie z. B.
Hotel-/Gaststättenberufe, Friseure und Hauswirtschafts-
berufe, hat im Berichtszeitraum hohe Zuwachsraten er-
zielt. Kamen in diesen Berufen im Jahr 2000 nur
2,5 Prozent der überlassenen Leiharbeitnehmer zum Ein-
satz, waren es in 2004 bereits 3,1 Prozent. Auch die übri-
gen Dienstleistungsberufe (wie z. B. Lagerarbeiter, Wach-
personal und Bank-/Versicherungswesen) konnten ihren
Anteil am Verleih von 9,5 Prozent auf 12 Prozent erheb-
lich steigern. 

Auffällig ist der nach wie vor hohe Anteil des Verleihs
von Leiharbeitnehmern für Hilfsarbeiten ohne nähere Tä-
tigkeitsangabe. Dieser Anteil ist im Berichtszeitraum von
30 Prozent (Ende Juni 2000) auf 32 Prozent (Ende Juni
2004) gestiegen. 

d) Frühere Tätigkeiten der Leiharbeitnehmer
Anders als in anderen Ländern, wie z. B. den Niederlan-
den, wird in Deutschland die Leiharbeit kaum als Einstieg
von Berufsanfängern in das Berufsleben genutzt. Nur
7,6 Prozent der neu überlassenen Leiharbeitnehmer am
Ende des ersten Halbjahrs 2004 waren vor ihrer Tätigkeit
als Leiharbeitnehmer überhaupt noch nicht beschäftigt
(siehe Tabelle 10).

Dagegen wird die Leiharbeit häufiger von Arbeitslosen
genutzt, die sich von der Beschäftigung als Leiharbeit-
nehmer einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt erhof-
fen. Ende des ersten Halbjahrs 2004 waren 61 Prozent der
neu überlassenen Leiharbeitnehmer unmittelbar vor ihrer
Tätigkeit als Leiharbeitnehmer nicht beschäftigt, aber frü-
her bereits beschäftigt. Bemerkenswert ist der Anteil von
11 Prozent der Leiharbeitnehmer, die vor ihrer Beschäfti-
gung ein Jahr und länger ohne Beschäftigung waren.
Diese Zahlen zeigen, dass die Arbeitnehmerüberlassung
auch für Langzeitarbeitslose oder Personen, die eine län-

gere Pause im Erwerbsleben eingelegt haben, z. B. aus fa-
miliären Gründen, eine Chance für den Wiedereinstieg in
den Beruf bieten kann.

Ende des ersten Halbjahrs 2000 waren bei der erstmaligen
Begründung eines Leiharbeitsverhältnisses 37 Prozent
der Leiharbeitnehmer unmittelbar zuvor erwerbstätig.
Diese Gruppe der zuvor unmittelbar anderweitig Er-
werbstätigen nahm in 2004 auf 32 Prozent ab. Innerhalb
der Gruppe der zuvor Erwerbstätigen stieg allerdings die
Zahl der Leiharbeitnehmer, die zuvor bereits in einem an-
derweitigen Leiharbeitsverhältnis gestanden haben, leicht
von 11 Prozent am Stichtag im ersten Halbjahr 2000 auf
12 Prozent im ersten Halbjahr 2004 an. Demgegenüber
sank der Anteil der Leiharbeitnehmer, die zuvor außer-
halb des Leiharbeitsmarktes beschäftigt waren, von 27
auf 20 Prozent. 

Überwiegend stellen Verleihunternehmen aber Arbeits-
kräfte ein, die vor Beginn des Leiharbeitsverhältnisses
nicht unmittelbar oder überhaupt noch nicht beschäftigt
waren. Dieser Anteil stieg im Berichtszeitraum von
63 Prozent (30. Juni 2000) auf 68 Prozent (30. Juni 2004)
an. Die länger als ein Jahr nicht Beschäftigten machten
mit 19 Prozent von allen neu eingestellten Leiharbeitneh-
mern allerdings die kleinere Gruppe aus.

Auch am Leiharbeitsmarkt gilt somit, dass mit zuneh-
mendem Abstand von jeglicher Erwerbstätigkeit die Inte-
grationschancen in den Arbeitsmarkt sinken. Weiterhin
kann festgestellt werden, dass die Leiharbeitsbranche ei-
nen Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit leistet. 

II. Legale nicht gewerbsmäßige 
Arbeitnehmerüberlassung

Unter nicht gewerbsmäßiger Arbeitnehmerüberlassung ist
die gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung gerichtete
Arbeitnehmerüberlassung zu verstehen. Hier geht es in
der Regel um die Überlassung von schwervermittelbaren
Arbeitnehmern durch gemeinnützige Träger unter sozia-
len oder therapeutischen Gesichtspunkten. Das Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz gilt, mit Ausnahme der Vor-
schrift des § 1 Abs. 2 AÜG, für die gemeinnützige
Leiharbeit nicht. Demzufolge ist für die gemeinnützige
Arbeitnehmerüberlassung auch keine Verleiherlaubnis
der Bundesagentur für Arbeit erforderlich. 

Die Entscheidung, ob Gewerbsmäßigkeit im Sinne des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes vorliegt, treffen nicht
die Erlaubnisbehörden, sondern ausschließlich die Fi-
nanzbehörden mittels einer Bescheinigung über die Ge-
meinnützigkeit nach § 52 Abgabenordnung. 

Abgrenzungsfragen sind im Berichtszeitraum nach Aus-
kunft der Bundesagentur für Arbeit insbesondere bei
Krankenanstalten, Krankenhäusern, Beschäftigungsge-
sellschaften mit sozialem Auftrag oder bei der Umwand-
lung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts in
Unternehmen des privaten Rechts aufgetreten. Beschäfti-
gungsgesellschaften haben vereinzelt – ausgehend vom
ausgelaufenen Bundesprogramm AÜGRi (Richtlinien zur
Förderung der gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlas-
sung) in der Annahme es lägen die Voraussetzungen für
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gemeinnütziges Tätigwerden vor – ohne Erlaubnis den
Verleih von Arbeitskräften betrieben. Tatsächlich aber
fand nach Feststellung der Bundesagentur für Arbeit ge-
werbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung statt.

Als eine weitere Folge der Nichtanwendbarkeit des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes auf gemeinnützige Leih-
arbeit finden die Bestimmungen über das Verbot der
Arbeitnehmerüberlassung in den Baubereich keine An-
wendung. Die Sozialpartner der Baubranche haben im
Berichtszeitraum die zunehmende Konkurrenz durch ge-
meinnützige Einrichtungen, die Arbeitnehmer in Betriebe
des Baugewerbes überlassen, kritisiert. In diesem Zusam-
menhang ist festzuhalten, dass auch gemeinnützige Ver-
leiher gemäß § 1 Abs. 2a Arbeitnehmer-Entsendegesetz
die Bestimmungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
über die Zahlung von Mindestlöhnen und Sozialkassen-
beiträgen beachten müssen. Die Kosten für das Arbeits-
entgelt und das Urlaubskassenverfahren der eingesetzten
Leiharbeitnehmer sind demnach bei gemeinnütziger Ar-
beitnehmerüberlassung im Baubereich genauso hoch wie
für andere Beschäftigte in dieser Branche. Außerdem
rechtfertigt es die arbeitsmarktpolitische Zielsetzung der
gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassung, zuvor Arbeits-
losen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu ermögli-
chen, indem sie vorübergehend mit dem Ziel einer späte-
ren Festeinstellung durch das Entleihunternehmen an
dieses überlassen werden, gemeinnützigen Verleihern ei-
nen gewissen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen
Marktteilnehmern zuzubilligen. Dieses Konzept der ver-
mittlungsorientierten Arbeitnehmerüberlassung liegt auch
den Personal-Service-Agenturen zugrunde. Beide Formen
des Verleihs dienen übrigens nicht nur der Integration von
Arbeitslosen, sondern können gerade auch kleinen und
mittelständischen Unternehmen helfen, Personalengpässe
schnell zu überwinden oder künftige Mitarbeiter unver-
bindlich und kostengünstig kennen zu lernen. Allerdings
ist darauf hinzuweisen, dass die meisten Personal-Ser-
vice-Agenturen keine gemeinnützige Arbeitnehmerüber-
lassung betreiben, sondern als gewerbsmäßige Verleiher
tätig werden und daher keine Arbeitnehmer in den Baube-
reich überlassen dürfen. 

III. Illegale Arbeitnehmerüberlassung

Durch Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung werden
der Allgemeinheit Steuern und Sozialabgaben vorenthal-
ten. Die Bundesregierung hat deshalb flankierend zu den
Reformanstrengungen auf dem Arbeitsmarkt die Be-
kämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäfti-
gung mit einem umfassenden Maßnahmen- und Gesetzes-
paket erheblich intensiviert. In diesem Zusammenhang ist
insbesondere auf das Gesetz zur Intensivierung der Be-
kämpfung der Schwarzarbeit und damit zusammenhän-
gender Steuerhinterziehung vom 23. Juli 2004 (BGBl. I
S. 1842) hinzuweisen. Vom Begriff der illegalen Beschäf-
tigung wird auch die illegale Arbeitnehmerüberlassung
erfasst.

Eine Empfehlung der Kommission für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt war es, die Bundesagentur
für Arbeit stärker auf ihr Kerngeschäft der Arbeitsver-

mittlung zu konzentrieren. In diesem Zusammenhang
stellte sich die Frage, ob sonstige Aufgaben, wie die Be-
kämpfung der illegalen Beschäftigung, auf andere Orga-
nisationen übertragen werden sollen. Mit dem Dritten Ge-
setz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom
23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848) wurden die im
Bundesbereich bis dahin von der Arbeitsmarktinspektion
der damaligen Bundesanstalt für Arbeit und dem Arbeits-
bereich Bekämpfung der illegalen Beschäftigung durch
die Zollverwaltung gemeinsam wahrgenommenen Verfol-
gungszuständigkeiten für die Bekämpfung der Schwarzar-
beit und der illegalen Beschäftigung zum 1. Januar 2004
bei der Zollverwaltung zusammengeführt. Damit ist auch
die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten wegen illegaler Beschäftigung auf
die Behörden der Zollverwaltung übertragen worden.
Weiterhin haben die Behörden der Zollverwaltung die
gleichen Befugnisse wie die Polizeivollzugsbehörden für
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die mit den in § 2
Abs. 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genann-
ten Prüfgegenständen unmittelbar zusammenhängen. Da-
her sind die Behörden der Zollverwaltung nunmehr auch
für die Fälle der illegalen Arbeitnehmerüberlassung, d.h.
des Verleihs ohne erforderliche Verleiherlaubnis oder
ohne wirksame Anzeige (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 und 2a AÜG),
des Verleihs nichtdeutscher Leiharbeitnehmer ohne erfor-
derliche Arbeitsgenehmigung (§ 15 AÜG) sowie des Ent-
leihs von einem Verleiher ohne Erlaubnis (§ 16 Abs. 1
Nr. 1a AÜG) oder des Entleihs von nichtdeutschen Leih-
arbeitnehmern ohne erforderliche Arbeitsgenehmigung
(§ 15a AÜG) sowie des unzulässigen Verleihs ins Bauge-
werbe (§ 16 Abs. 1 Nr. 1b AÜG) zuständig. Alle Ord-
nungswidrigkeitentatbestände im Zusammenhang mit
dem Erlaubnisverfahren und den sonstigen Meldepflich-
ten nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz verblei-
ben hingegen in der Zuständigkeit der Bundesagentur für
Arbeit.

Hinsichtlich der Ergebnisse der Kontrollen durch die Be-
hörden der Zollverwaltung im Hinblick auf die ihnen neu
zugewiesenen Zuständigkeiten wird auf den Zehnten Be-
richt der Bundesregierung über die Auswirkungen des
Gesetzes zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung
vom 20. Juli 2005 (Bundestagsdrucksache 15/5934) ver-
wiesen.

Zu den von der Bundesagentur für Arbeit durchgeführten
Kontrollen der erlaubt tätigen Verleiher siehe Teil E.III.

E. Überwachung der legalen 
Arbeitnehmerüberlassung

I. Zuständige Behörde

Nach § 17 AÜG obliegt die Durchführung des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes der Bundesagentur für Arbeit.
Erlaubnisbehörden sind die jeweils zuständigen Regio-
naldirektionen der Bundesagentur für Arbeit entspre-
chend dem Betriebssitz des einzelnen Verleihunterneh-
mens.

Für die Durchführung dieser gesetzlichen Aufgabe stan-
den Ende 1999 insgesamt 101,5 Planstellen zur Verfü-
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gung. Seit Ende 2004 sind im Fachgebiet Arbeitnehmer-
überlassung bundesweit nur noch ca. 77 Planstellen vor-
gesehen. Allerdings sind wegen der Neuorganisation der
Regionaldirektionen zum 1. Oktober 2004 einzelne Per-
sonalentscheidungen noch nicht endgültig vollzogen. 

Die Regionaldirektionen arbeiten bei der Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz mit einer Reihe von Behörden
zusammen (§ 18 AÜG). Die Kooperation mit diesen Zu-
sammenarbeitsbehörden, insbesondere Krankenkassen,
Berufsgenossenschaften, Sozialversicherungsträgern, Fi-
nanzbehörden und Zollbehörden bzw. der Finanzkont-
rolle Schwarzarbeit, gestaltete sich im Berichtszeitraum
nach Auskunft der Bundesagentur für Arbeit positiv. Von
den Finanzbehörden würden allerdings Meldungen über
Steuerrückstände zur Beurteilung der Zuverlässigkeit
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 AÜG nach wie vor nicht initiativ er-
stattet, obwohl § 31a der Abgabenordnung dies zulasse.
Insbesondere mit den Zollbehörden bestehe aber – auch
bedingt durch die Umstrukturierung im Verfolgungsbe-
reich – eine enge Zusammenarbeit.

Die Erlaubnisbehörden werden aber nicht nur in der Funk-
tion des Kontroll- und Überwachungsorgans gegenüber
den Erlaubnisinhabern bzw. den Verleihunternehmen tä-
tig. Zunehmend agieren die Mitarbeiter des Fachgebietes
Arbeitnehmerüberlassung der Regionaldirektionen auch
als Berater von Leiharbeitsunternehmen bei rechtlichen
Fragestellungen. Die Reform des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes hat bei den Betrieben der Leiharbeitsbran-
che einen besonderen Beratungs- und Informationsbedarf
ausgelöst.

II. Erlaubnisverfahren

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz erlaubt gewerbli-
che Arbeitnehmerüberlassung grundsätzlich nur, wenn
der Verleiher eine Verleiherlaubnis hat. Auf die Verleiher-
laubnis besteht ein Anspruch, wenn der Verleiher zuver-
lässig ist. Zuverlässigkeit setzt voraus, dass der Verleiher
nicht vorbestraft ist und seine arbeitsrechtlichen, sozial-
versicherungsrechtlichen und arbeitsgenehmigungsrecht-
lichen Pflichten beachtet. Die Verleiherlaubnis wird zu-
nächst auf ein Jahr befristet erteilt. Erst nach zweimaliger
Verlängerung der einjährigen Erlaubnis kann auf Antrag
eine unbefristete Verleiherlaubnis, wahlweise aber auch
eine befristete Erlaubnis, erteilt werden. Die Gebühren
für eine befristete Erlaubnis belaufen sich derzeit auf
750 Euro, während die Gebühren für eine unbefristete Er-
laubnis 2 000 Euro betragen.

Das Verfahren zur Erteilung einer Verleiherlaubnis wird
teilweise von der Arbeitgeberseite kritisiert. Der Bundes-
verband Zeitarbeit, der Interessenverband Deutscher Zeit-
arbeitsunternehmen sowie der Deutsche Industrie- und
Handelskammertag fordern die Abschaffung des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes und die Integration von
Sonderregelungen für Leiharbeit, soweit erforderlich, in
die bestehenden arbeitsrechtlichen Gesetze. Im Ergebnis
läuft diese Forderung auf eine Abschaffung des Erlaub-
nisverfahrens hinaus.

Auch der Bundesrechnungshof hat im Jahr 2003 festge-
stellt, dass das jährliche Antrags- und Bewilligungsver-
fahren für die Erlaubnis nach dem Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz, gemessen an der geringen Zahl der
Versagungen, zu einem unverhältnismäßig hohen Bear-
beitungsaufwand bei den Regionaldirektionen der Bun-
desagentur für Arbeit führt. Der Bundesrechnungshof hat
deshalb vorgeschlagen, das Erlaubnisverfahren in der
Weise zu vereinfachen, dass die Verleiherlaubnis bei der
ersten Antragstellung zunächst für drei Jahre befristet er-
teilt wird. Innerhalb dieses Zeitraums soll bei jedem Ver-
leihunternehmen eine örtliche Prüfung durchgeführt wer-
den. Einem Verleihunternehmen, das ohne Beanstandung
drei Jahre lang tätig war, soll eine unbefristete Erlaubnis
erteilt werden. 

Das Erlaubnisverfahren hat sich nach Aussage der Bun-
desagentur für Arbeit grundsätzlich bewährt. Es dient
letztlich dem besonderen Schutz der Leiharbeitnehmer
sowie der Sicherung der Sozialversicherungsbeiträge und
des Steueraufkommens. Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit prüft jedoch, ob und inwieweit eine
Änderung des Erlaubnisverfahrens im Hinblick auf die
Erteilung befristeter und unbefristeter Erlaubnisse in Be-
tracht kommt. Die unterschiedlich hohen Gebühren für
eine befristete und eine unbefristete Verleiherlaubnis ha-
ben Verleiher in der Vergangenheit dazu veranlasst, über
mehrere Jahre wiederholt jeweils nur befristete Erlaub-
nisse zu beantragen. Diese Praxis ist mit einem hohen
Verwaltungsaufwand für die Bundesagentur für Arbeit
verbunden, da die umfangreichen Prüfunterlagen bei je-
der Antragstellung erneut vorgelegt und ausgewertet wer-
den müssen. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob das beste-
hende Wahlrecht zwischen unbefristeter und befristeter
Erlaubnis aufzuheben ist. Zu berücksichtigen sind aber
die finanziellen Auswirkungen einer solchen Änderung
für die Verleiher. Denn die Gebühren für eine unbefristete
Erlaubnis sind mit 2 000 Euro signifikant höher als für
eine befristete Erlaubnis. 

III. Kontrolle der Verleiher 
mit Verleiherlaubnis

Neben der Erteilung der Erlaubnis haben die Erlaubnisbe-
hörden gemäß § 7 AÜG den gesetzlichen Auftrag, Kon-
trollen durchzuführen. Dabei ist die Bundesagentur für
Arbeit berechtigt, Auskünfte von den Erlaubnisinhabern
einzuholen oder im Rahmen von Betriebsprüfungen Ge-
schäftsunterlagen einzusehen (behördliche Nachschau).
Die bereits bestehenden Prüfrechte der Bundesagentur für
Arbeit bei den Verleihern wurden durch eine Änderung
des § 16 Abs. 1 AÜG durch das Dritte Gesetz für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23. Dezem-
ber 2003 (BGBl. I S. 2848) weiter gestärkt, indem die
Nichtduldung des Betretens von Grundstücken und Ge-
schäftsräumen des Verleihers unter Bußgelddrohung ge-
stellt wurde. Nach § 7 Abs. 3 AÜG sind von der Erlaub-
nisbehörde beauftragte Personen befugt, Grundstücke
und Geschäftsräume des Verleihers für Prüfungen auch
ohne vorausgegangene Duldungsverfügung oder vorhe-
rige Ankündigung zu betreten, wenn Tatsachen den kon-
kreten Verdacht rechtfertigen, dass der Verleiher seinen
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Auskunftspflichten nach § 7 Abs. 2 AÜG nicht ordnungs-
gemäß nachkommt. Der Verleiher ist zwar gesetzlich zur
Duldung verpflichtet, weigerte er sich jedoch, so hatten
die Beauftragten der Erlaubnisbehörde in der Vergangen-
heit keine weitere Handhabe. Dies hat in vielen Fällen ef-
fektive Kontrollen durch die Bundesagentur für Arbeit
verhindert oder erheblich erschwert.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft darüber, in welchem
Umfang die Erlaubnisbehörden örtliche Prüfungen bei
Verleihunternehmen durchgeführt haben:

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Im vorangegangenen Berichtszeitraum konnten insge-
samt 5 466 örtliche Prüfungen durchgeführt werden. Ver-
glichen mit einem entsprechenden Vier-Jahres-Zeitraum
wurden zwischen 2000 und 2003 insgesamt 5 236 örtli-
che Prüfungen durchgeführt. Der Rückgang der Anzahl
der örtlichen Prüfungen ist nach Mitteilung der Bundes-
agentur für Arbeit primär auf die knappe Personalausstat-
tung in den Regionaldirektionen zurückzuführen. Örtli-
chen Prüfungen werden von den Erlaubnisbehörden bei
der Überwachung Präferenz eingeräumt. Als örtliche Prü-
fung zählt auch die Vorlage von einschlägigen Unterlagen
durch die Verleiher. Eine Prüfung vor Ort kann dadurch
entbehrlich sein. Für 2005 werden weitere Maßnahmen
geprüft, um die Prüfungen nach § 7 AÜG in qualitativer
und quantitativer Hinsicht zu verbessern. Örtliche Prü-
fungen sind nach Einschätzung der Bundesagentur für
Arbeit vor Ablauf des ersten Erlaubnisjahres und vor Er-
teilung der unbefristeten Erlaubnis von besonderer Be-
deutung.

Nach Mitteilung der Bundesagentur für Arbeit ist die
Überprüfung der Erlaubnisinhaber und Antragsteller auf-
grund der Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes zeitaufwändiger geworden, weil nunmehr nicht nur
die Einhaltung arbeitsrechtlicher Normen überprüft wer-
den muss, sondern auch eine korrekte Anwendung eines

einschlägigen Tarifvertrages Gegenstand von Prüfungen
ist. Hierzu seien umfassende Kenntnisse über die Inhalte
der abgeschlossenen Tarifverträge und z. B. auch im Ta-
rifvertragsrecht erforderlich. Der Zeitaufwand bei einer
örtlichen Überprüfung bzw. bei der Überprüfung der vor-
gelegten Arbeits- und Überlassungsverträge sei entspre-
chend gestiegen.

Wie bereits unter D.III dargestellt, ist die Bundesagentur
für Arbeit nach Inkrafttreten des Dritten Gesetzes für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23. Dezem-
ber 2003 (BGBl. I S. 2848) nicht mehr für die Verfolgung
der illegalen Arbeitnehmerüberlassung zuständig. Die zu-
vor eingeleiteten Bußgeldverfahren nach § 16 AÜG, die
von den damals noch zur Bundesagentur für Arbeit gehö-
renden Arbeitsmarktinspektionen durchgeführt wurden,
sind daher Gegenstand des Zehnten Berichts der Bundes-
regierung über die Auswirkungen des Gesetzes zur Be-
kämpfung der illegalen Beschäftigung vom 20. Juli 2005
(Bundestagsdrucksache 15/5934).

Für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkei-
ten nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 bis 8 AÜG bleibt die Bundes-
agentur für Arbeit auch nach dem 1. Januar 2004 zustän-
dige Behörde. Im Jahr 2004 wurden von den
Erlaubnisbehörden insgesamt 137 Bußgeldverfahren im
Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 3 bis 8 AÜG veranlasst. 

1. Arbeitsrechtliche Sicherung

a) Allgemeines Arbeitsrecht sowie 
arbeitsrechtliche Pflichten nach dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Die Bundesagentur für Arbeit prüft, ob die Verleiher mit
Verleiherlaubnis ihren arbeitsrechtlichen Pflichten nach-
kommen. Sie beschränkt ihre Prüfung dabei nicht nur auf
die besonderen Verpflichtungen nach dem Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz, sondern prüft im Rahmen der gewer-
berechtlichen Zuverlässigkeit auch, ob Verleiher gegen
die allgemeinen arbeitsrechtlichen Pflichten verstoßen.
Eine Verletzung solcher Pflichten, kann, insbesondere
wenn es sich um schwerwiegende Verstöße handelt, zum
Entzug der Verleiherlaubnis führen. 

Nachdem sich im Berichtszeitraum die rechtlichen Grund-
lagen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes wesentlich
geändert haben, können die wichtigsten Erkenntnisse der
Prüfungen durch die Erlaubnisbehörden in solche vor und
nach Eintritt der Rechtsänderungen unterschieden werden. 

Vor Inkrafttreten der rechtlichen Änderungen kam es nach
Auskunft der Erlaubnisbehörden vor allem zu Verstößen
gegen das Arbeitszeitgesetz durch Überschreitung der
zulässigen Höchstarbeitszeiten, das Entgeltfortzahlungs-
gesetz, das Bundesurlaubsgesetz und die Arbeitsgenehmi-
gungs-Verordnung sowie gegen Mindestlohnbestimmun-
gen. Häufig wurde auch die Pflicht zur Leistung von
Aufwandsersatz verletzt. Außerdem wurden Verstöße ge-
gen Verpflichtungen der Arbeitgeber wie die Aushändi-
gung von Merkblättern und Arbeitsverträgen entdeckt.
Die betroffenen Unternehmen wurden von der Bundes-
agentur für Arbeit auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und

Regionaldirektion
Zahl der örtlichen 

Prüfungen im Berichts-
zeitraum 2000 bis 2004

Niedersachsen-Bremen 224

Bayern 541

Nordrhein-Westfalen 937

Baden-Württemberg 788

Hessen 465

Rheinland-Pfalz-Saarland 514

Berlin-Brandenburg 384

Sachsen 785

Nord 1 017

Sachsen-Anhalt-Thüringen 498

Gesamt 6 153



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 21 – Drucksache 15/6008
aufgefordert, die Verstöße abzustellen. Erforderlichenfalls
wurden den Unternehmen Auflagen erteilt.

Nach den Rechtsänderungen im Jahr 2003 stellten die Er-
laubnisbehörden darüber hinaus arbeitsrechtliche Ver-
stöße durch die fehlerhafte Anwendung von Tarifverträ-
gen, insbesondere bei einzelvertraglicher Inbezugnahme
fest. Besonders betroffen waren dabei Mischbetriebe.
Häufig kam es zu Verstößen gegen das Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz. Auch falsche Lohn- und Gehaltsabrech-
nungen wurden festgestellt. Wiederholt wurden darüber
hinaus unerlaubter Verleih in das Baugewerbe und unzu-
lässige Vertragsstrafen entdeckt. Auffällig war, dass Ver-
stöße gegen das allgemeine Arbeitsrecht insbesondere bei
Verleihern mit wenig oder ohne Geschäftserfahrung fest-
gestellt wurden. 

Aber auch in Bezug auf die besonderen arbeitsrechtlichen
Verpflichtungen nach dem Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz haben die Erlaubnisbehörden Mängel festgestellt.
Nach § 11 AÜG i. V. m. dem Nachweisgesetz muss der
Arbeitsvertrag zwischen Verleiher und dem Leiharbeit-
nehmer bestimmten Mindestanforderungen genügen. Hier
erfolgte häufig die Angabe der vom Leiharbeitnehmer zu
leistenden Tätigkeit (§ 11 Abs. 1 AÜG i. V. m. § 2 Abs. 1
Nr. 5 NachwG) nur unzureichend, z. B. reicht der Begriff
„Helfer“ wegen seiner Ungenauigkeit als Tätigkeitsan-
gabe nicht aus, die Leistungen bei vorübergehender Nicht-
beschäftigung wurden nur unzureichend oder überhaupt
nicht angegeben (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 AÜG) oder die verein-
barte Arbeitszeit wurde nicht angeben (§ 11 Abs. 1 AÜG
i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 7 NachwG). Bei Mischbetrieben
konnte festgestellt werden, dass in zahlreichen Fällen
keine Vertragsurkunden im Sinne von § 11 Abs. 1 AÜG
erstellt wurden. Leiharbeitnehmern wurde oftmals, entge-
gen der in § 11 Abs. 2 AÜG festgeschriebenen Verpflich-
tung des Verleihers, nicht das Merkblatt für Leiharbeitneh-
mer der Bundesagentur für Arbeit ausgehändigt. Da auch
die Unkenntnis insbesondere von ausländischen Leihar-
beitnehmern über ihre Rechte und Pflichten immer wieder
dazu beigetragen hat, dass einzelne Erlaubnisinhaber ge-
gen ihre arbeitsrechtlichen Pflichten verstoßen haben,
sollte geprüft werden, ob die mitunter mangelhafte Infor-
mation der Leiharbeitnehmer über bestehende Rechte und
Pflichten verbessert werden kann. 

b) Arbeitnehmer-Entsendegesetz

Nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz haben deutsche
und ausländische Verleiher die tariflichen Mindestent-
gelte zu zahlen, wenn Leiharbeitnehmer mit Tätigkeiten
beschäftigt werden, die in den Geltungsbereich eines
entsprechenden für allgemeinverbindlich erklärten Tarif-
vertrags oder eines durch Rechtsverordnung allgemein-
gültigen Tarifvertrags fallen (§ 1 Abs. 2a AEntG). Leihar-
beitnehmer haben Anspruch auf die eventuell höheren
Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz
auch dann, wenn für sie ein Tarifvertrag für Leiharbeit
gilt. Die Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
gehen dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz als speziel-
lere Regelungen vor. Faktisch hat diese Rechtslage bis-

lang nur eine geringe Bedeutung gehabt, weil das Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz nur im Baubereich Geltung
entfaltet und dort der Verleih grundsätzlich verboten ist.
Nur wenige Tarifverträge im Baunebengewerbe sind
überhaupt für die Leiharbeit von Relevanz. Durch die ge-
plante Ausweitung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
auf alle Branchen steigt jedoch potentiell die Bedeutung
des Vorrangs des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes für die
Leiharbeitsbranche. Aus diesem Grund verlangen die
Leiharbeitsverbände eine generelle Ausnahme der Leih-
arbeit von der Anwendung des Arbeitnehmer-Entsende-
gesetzes.

Für eine Beibehaltung der Erstreckung des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes auf Leiharbeitnehmer spricht aller-
dings, dass andernfalls die Tariflöhne, die in anderen
Branchen allgemeinverbindlich sind, durch Leiharbeit
unterlaufen werden können. Gerade aus dieser prakti-
schen Erfahrung heraus wurde auf Wunsch der damals
betroffenen Handwerksbetriebe der Vorrang des Arbeit-
nehmer-Entsendegesetzes vor den Leiharbeitsregelungen
nachträglich in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz aufge-
nommen. Ohne den Vorrang bestünde ein starker Anreiz,
Stammbelegschaften abzuschmelzen und die Mindest-
lohnregelungen durch Verleih zu umgehen, zumal es
heute keine Beschränkung der Überlassungsdauer mehr
gibt. Schließlich ist zu bedenken, dass nach Auslaufen der
entsprechenden Übergangsfristen in den Beitrittsverträ-
gen auch Arbeitnehmer aus den neuen EU-Mitgliedstaa-
ten nach Deutschland verliehen werden könnten, ohne
dass die Mindestlohnregelungen nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz beachtet werden müssten. 

c) Arbeitsschutz

Leiharbeitnehmer sind erfahrungsgemäß wegen der häufig
wechselnden Arbeitsplätze, den damit zwangsläufig ver-
bundenen unterschiedlichen Arbeitsanforderungen und
veränderten Arbeitsabläufen einer höheren Gefährdung
ausgesetzt als die Arbeitnehmer, die regelmäßig an ihnen
bekannten Einsatzorten arbeiten. Dies erfordert erhöhte
Anstrengungen bei der Umsetzung des Arbeitsschutzes.
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und
des Gesundheitsschutzes für Leiharbeitnehmer müssen
sich daher immer an den Verleiher und den Entleiher rich-
ten. Insbesondere muss der Entleiher den Leiharbeitneh-
mer vor Beginn der Beschäftigung und bei Veränderungen
in seinem Arbeitsbereich über Gefahren für die Sicherheit
und Gesundheit, denen er bei der Arbeit ausgesetzt sein
kann, sowie über die Maßnahmen und Einrichtungen zur
Abwendung dieser Gefahren unterrichten und unterwei-
sen. Außerdem muss der Entleiher den Leiharbeitnehmer
zusätzlich über die Notwendigkeit besonderer Qualifikati-
onen oder beruflicher Fähigkeiten oder einer besonderen
ärztlichen Überwachung sowie über erhöhte besondere
Gefahren des Arbeitsplatzes unterrichten. Der zuständige
Unfallversicherungsträger für die Verleihunternehmen ist
die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, unabhängig da-
von, in welche Wirtschaftszweige die Verleiher verleihen. 
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2. Sozial- und steuerrechtliche Sicherung

Zu den vom Verleiher einzuhaltenden Pflichten gehören
auch diejenigen, die sich aus den Vorschriften des Sozial-
versicherungs- und Steuerrechts ergeben. Im Rahmen des
Erlaubnisverfahrens sind die Verleiher verpflichtet, auch
Bescheinigungen der Sozialversicherungsträger sowie
des Finanzamtes über die Erfüllung ihrer Arbeitgeber-
pflichten vorzulegen. 

Die Bundesagentur für Arbeit konnte im Berichtszeit-
raum immer wieder eine verspätete Zahlung von Sozial-
versicherungsbeiträgen und Steuern feststellen. Dabei
waren Unternehmen, die ausschließlich Arbeitnehmer-
überlassung betreiben, und Mischbetriebe im gleichem
Maße betroffen. Hintergrund der verspäteten Zahlungen
waren in der Regel eine dem Geschäftsvolumen nicht an-
gepasste Liquiditätsausstattung der Verleihunternehmen
und die infolge der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
sinkende Zahlungsmoral der Entleiher. Die Verstöße wur-
den in der Regel im Rahmen des Verfahrens zur Verlänge-
rung der Verleiherlaubnis durch die Bundesagentur für
Arbeit festgestellt. 

In diesem Zusammenhang ist auf die so genannte Entlei-
herhaftung hinzuweisen. Danach haftet der Entleiher ge-
mäß § 28e Abs. 2 SGB IV bei legalem Verleih für die
Dauer der Überlassung verschuldensunabhängig für nicht
abgeführte Sozialversicherungsbeiträge des Verleihers.
Die Entleiherhaftung für nicht abgeführte Sozialversiche-
rungsbeiträge des Verleihers wurde bereits mit dem Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz 1972 in der geltenden
Form in die Reichsversicherungsordnung eingefügt. Sie
soll nicht nur das Aufkommen der Sozialversicherungs-
beiträge sichern, sondern auch die Entleiher dazu anhal-
ten nur mit zuverlässigen Verleihern zusammenzuarbeiten
und, dadurch mittelbar dazu führen, dass Verleiher ihren
gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen. Ob die Kran-
kenkassen als Einzugsstellen für den Gesamtsozialversi-
cherungsbeitrag von dieser Haftungsregelung Gebrauch
machen, ist nicht bekannt. 

Im Rahmen des Steuerrechts haftet der Entleiher nur bei
illegalem grenzüberschreitenden Verleih für nicht abge-
führte Lohnsteuern des Verleihers. Zwar sieht § 42d
Abs. 6 Einkommensteuergesetz (EStG) die Haftung des
Entleihers bei gewerbsmäßiger Arbeitnehmerüberlas-
sung mit Ausnahme der Fälle nach § 1 Abs. 3 AÜG für
die Zeit der Überlassung grundsätzlich vor. Ein Haftungs-
ausschluss greift jedoch ein, wenn der Überlassung eine
Erlaubnis zugrunde liegt (legaler Entleih) und der Entlei-
her bei grenzüberschreitender Arbeitnehmerüberlassung
seinen Mitwirkungspflichten aus § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabe d EStG nachgekommen ist. Bisher war weitere Vor-
aussetzung für eine Enthaftung des Entleihers, dass er den
Meldepflichten nach § 28a Abs. 4 SGB IV nachgekom-
men war. Da die Vorschrift durch das Zweite Gesetz für
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt aufgehoben
wurde, wurden die Lohnsteuerrichtlinien (R 146) bereits
in der Weise angepasst, dass der Entleiher bei erlaubtem
Verleih durch einen inländischen Verleiher nicht haftet.
Auch bei illegalem Entleih kann ein Haftungsausschluss

greifen, und zwar wenn der Entleiher über das Vorliegen
einer Arbeitnehmerüberlassung schuldlos irrte.

F. Arbeitsmarktpolitische Bedeutung 
der Arbeitnehmerüberlassung

Der Anteil von Leiharbeitnehmern an den sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten ist nach wie vor gering.
Während zum Ende des letzten Berichtszeitraumes
1,05 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten in einem Leiharbeitsverhältnis standen, hat sich der
Anteil nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit am
Stichtag 30. Juni 2004 auf 1,5 Prozent erhöht. Auch im
europäischen Vergleich hat der Leiharbeitsmarkt in
Deutschland, gemessen am gesamten Arbeitsmarktge-
schehen, kaum an Bedeutung gewonnen.

Klassische Motive für die Inanspruchnahme von Leihar-
beitnehmern sind nach den Erkenntnissen der Bundes-
agentur für Arbeit die Bewältigung von Auftragsspitzen
sowie die Vertretung von Stammkräften. Vielfach wird
Leiharbeit von Betrieben aber auch genutzt, um mögliche
neue Stammarbeitskräfte während des Einsatzes als Leih-
arbeitnehmer unverbindlich zu testen. 

Betrachtet man den nominalen Zuwachs in der Leihar-
beit, ist auch zu berücksichtigen, dass es sich nicht immer
um zusätzliche neue Arbeitsplätze handelt. Besonders bei
Großbetrieben sind Tendenzen erkennbar, Stammpersonal
durch Leiharbeitnehmer zu substituieren. Zum Teil wer-
den Mitarbeiter entlassen, um sie über hauseigene Ver-
leihfirmen zumeist zu ungünstigeren Tarifbedingungen in
den alten Betrieb zurückzuentleihen. Zum Teil werden
aber auch ganze Teile der Produktion auf Fremdfirmen
verlagert, die entsprechenden Mitarbeiter jedoch zuvor an
diese Fremdfirmen verliehen, um dort die erforderlichen
Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Anschließend
wird der vormalige Entleihbetrieb als Subunternehmen
tätig. 

Die Zentralisierung und Verlagerung von Aufgaben des
öffentlichen Dienstes auf neu gegründete private Gesell-
schaften im Wege des so genannten Outsourcing hat zu
einer Zunahme des Verleihs von Arbeitskräften an diese
neuen Gesellschaften geführt. Insbesondere bei Kranken-
häusern wurden vermehrt Tochtergesellschaften gegrün-
det und die Arbeitskräfte, für die die entsprechenden
Beschäftigungsmöglichkeiten dann fehlten, an diese Toch-
tergesellschaften zur Arbeitsleistung überlassen. Begrün-
det wird diese Vorgehensweise vor allem mit dem durch
die Gesundheitsreform verursachten Kostendruck. Bei den
neu gegründeten Gesellschaften gelten für die überlasse-
nen Arbeitnehmer nicht mehr die Tarifbestimmungen des
öffentlichen Dienstes und deren Zusatzversorgungssys-
teme. Ähnliche Transformationsprozesse konnten bei Ver-
kehrsbetrieben und anderen öffentlich-rechtlichen Ein-
richtungen der Kommunen, bei Flughäfen und im Medi-
enbereich festgestellt werden.

Diese Entwicklung, die durch die Aufhebung der Höchst-
überlassungsdauer möglich geworden ist, gilt es kritisch
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zu beobachten und der Gesetzgeber wird zu prüfen haben,
ob und wie diese Tendenzen zu beurteilen sind. 

Aus Sicht der Arbeitnehmer bietet die Tätigkeit als Leih-
arbeitnehmer durch eine mögliche Übernahme als
Stammkraft in den Kundenbetrieb und eine hohe berufli-
che Flexibilität auch Chancen. Allerdings wird Leiharbeit
von den betroffenen Arbeitnehmern auch immer wieder
kritisch bewertet. Das Arbeitsentgelt ist gegenüber den
Stammarbeitnehmern im Entleihbetrieb vergleichsweise
gering. Der häufige Wechsel des Einsatzortes führt nicht
selten zu Problemen bei der Erstattung von Fahrkosten
oder Verpflegungsmehraufwand. Zudem sind damit nicht
nur zusätzliche körperliche, sondern auch soziale Belas-
tungen verbunden, weil eine Integration im Entleihbetrieb
bei kurzer Überlassungsdauer nicht stattfindet. Darüber
hinaus haben Leiharbeitnehmer bedingt durch Arbeit auf
Abruf, verleihfreie Zeiten und den Einsatz von Arbeits-

zeitkonten oft einen geringeren Einfluss auf die Gestal-
tung ihrer Arbeitszeiten als andere Beschäftigte und müs-
sen ihre persönlichen Interessen stärker zurückstellen.
Teilweise sind Fälle bekannt geworden, in denen beab-
sichtigte Wechsel zum Entleiher durch zweifelhafte Klau-
seln im Arbeitsvertrag bzw. Arbeitnehmerüberlassungs-
vertrag erschwert wurden.

Insgesamt ist festzustellen, dass durch die rechtlichen Än-
derungen in der Berichtsperiode Leiharbeit einerseits als
flexibles Arbeitsmarktinstrument durch die Aufhebung
zahlreicher Verbote und Beschränkungen für Verleiher
und Entleiher deutlich attraktiver gemacht wurde. Gleich-
zeitig bietet Leiharbeit insbesondere Arbeitslosen verbes-
serte Chancen zum Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.
Die Bundesregierung geht davon aus, dass beide Effekte
bei einem stärkeren wirtschaftlichen Wachstum als in der
Berichtsperiode noch deutlicher zu Tage treten.
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Tabelle 2

Vorhandene und weggefallene Verleiherlaubnisse

Bundesrepublik Deutschland

insgesamt
dav. (SP.1)
mit unbefris-
teter Erlaub-

nis

zurück-
genommen

widerrufen
auf andere

Weise

1 2 3 4 5 6

1. Quartal 2000 9.439 3.336 333 14 319

2. Quartal 2000 9.657 3.442 309 12 297

3. Quartal 2000 9.754 3.492 338 15 323

4. Quartal 2000 10.002 3.645 303 9 294

1. Quartal 2001 10.207 3.773 379 1 18 360

2. Quartal 2001 10.368 3.843 309 19 290

3. Quartal 2001 10.297 3.816 351 5 15 331

4. Quartal 2001 10.690 3.970 336 3 18 315

1. Quartal 2002 10.816 4.288 382 6 15 361

2. Quartal 2002 10.855 4.365 375 8 17 350

3. Quartal 2002 11.065 4.579 411 5 28 378

4. Quartal 2002 11.028 4.565 363 6 33 324

1. Quartal 2003 11.369 4.904 430 9 15 406

2. Quartal 2003 11.517 4.998 501 25 476

3. Quartal 2003 11.539 5.052 464 36 428

4. Quartal 2003 11.484 5.077 369 17 352

1. Quartal 2004 11.549 5.134 419 3 21 395

2. Quartal 2004 11.833 5.433 418 36 382

3. Quartal 2004 11.951 5.516 363 32 331

4. Quartal 2004 11.953 5.516 324 26 298

Berichtszeitraum
insgesamt

7.477 46 421 7.010

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Berichtsquartal

Am Quartalsende vorhandene 
Erlaubnisse

Im Berichtsquartal

weggefallene Erlaubnisse

davon (Spalte 3)

insgesamt
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Tabelle 6

Bestand an überlassenen Leiharbeitnehmern

Bundesrepublik Deutschland

2000 2001 2002 2003 2004

1 2 3 4 5

 Januar 276.620 327.118 287.567 282.374 326.151 

 Februar 281.735 327.621 283.572 281.310 324.894 

 März 289.939 328.733 286.059 288.651 342.035 

 April 296.309 334.419 297.895 296.772 356.106 

 Mai 322.634 346.990 312.045 302.651 374.582 

 Juni 339.022 357.264 336.295 327.331 399.789 

 Juli 361.801 372.841 353.377 364.413 416.868 

 August 360.568 367.304 345.678 371.309 430.574 

 September 353.725 351.702 345.610 374.896 427.987 

 Oktober 358.374 343.975 341.846 375.535 417.895 

 November 357.560 331.756 333.106 369.593 417.102 

 Dezember 337.845 302.907 308.534 327.789 389.090 

 Durchschnitt 1) 328.011 341.053 319.299 330.219 385.256 

© Bundesagentur für Arbeit1) Durchschnitt aus 12 Monaten berechnet

Stichtag am 
Monatsende
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Tabelle 10
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